




Fachamt: Hauptamt  Vorlage-Nr.: 2018-056 
     
   Datum: 20.03.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Wahl des ehrenamtlichen Ortsvorsteher-Stellvertreters im Ortsteil Rockenau 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 11.04.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wählt folgenden stellvertretenden Ortsvorsteher für den Ortsteil Rockenau 
auf Vorschlag des Ortschaftsrats Rockenau aus der Mitte des Ortschaftsrats. 
 
Wahlvorschlag des Ortschaftsrats Rockenau an den Gemeinderat für die Wahl des 
ehrenamtlichen Ortsvorsteher-Stellvertreters: 
 

Ortschaftsrat Alexander Silbereis 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Ortschaftsrätin Hannelore Eiermann ist aufgrund ihres Wegzugs aus dem Stadtteil Rockenau 
und des damit verbundenen Verlusts der Wählbarkeit aus dem Ortschaftsrat Rockenau 
ausgeschieden. Sie war bis dahin stellvertretende Ortsvorsteherin. 
 
Nach der Gemeindeordnung Baden Württemberg (GemO) werden ein oder mehrere 
Stellvertreter des Ortsvorstehers vom Gemeinderat auf Vorschlag des Ortschaftsrates aus 
der Mitte des Ortschaftsrates gewählt. 
 
Nach dem Ausscheiden der Ortsvorsteher-Stellvertreterin Eiermann hat der Ortschaftsrat 
Rockenau die Aufgabe einen neuen Stellvertreter zu bestimmen bzw. zu wählen, der dem 
Gemeinderat vorgeschlagen werden soll. Dies erfolgte in der öffentlichen 
Ortschaftsratssitzung am 19.03.2018.  
 
Als Wahlvorschlag des Ortschaftsrats Rockenau vom 19.03.2018 an den Gemeinderat für 
die Wahl des ehrenamtlichen stellvertretenden Ortsvorstehers wurde eingereicht: 
 
 Ortschaftsrat Alexander Silbereis  6 Ja- Stimmen, 1 Enthaltung 
 
Die erforderliche absolute Mehrheit ist erreicht. 
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Nach den Bestimmungen des § 37 Abs. 7 GemO sind Wahlen grundsätzlich geheim und mit 
Stimmzetteln durchzuführen. Der Gemeinderat kann offen wählen, wenn auf entsprechenden 
Antrag hin kein Mitglied widerspricht.  
 
Der zu Wählende braucht mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten Gemeinderatsmitglieder (absolute Mehrheit). Dies gilt auch für einen evtl. 
erforderlichen 2. Wahlgang. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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Fachamt: Jugendreferat  Vorlage-Nr.: 2018-057 
     
   Datum: 20.03.2018 
 
 
Informationsvorlage 
 
 
Jahresbericht Jugendreferat 2017 
 
 
Zur Information im: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen von der Arbeit des Jugendreferates durch den 
Jahresbericht 2017 Kenntnis.   
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Das Jugendreferat lässt dem Gemeinderat den Jahresbericht 2017 zur Information und 
Kenntnisnahme zukommen. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 
Anlage/n: 
 
Jahresbericht 2017 
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Stadtjugendpflege und Schulsozialarbeit 
 
Teil A: Stadtjugendpflege 
Einschneidende Veränderung in 2017 war der Umzug des Jugendreferates im Juni des 
Jahres aus den Räumen der vhs ins Rathaus. Die neuen Örtlichkeiten von vormals zwei 
Büros zu einem erforderten ein geringfügiges Umstellen der Arbeit insofern, als 
Arbeitsprozesse den räumlichen Bedingungen neu anzupassen waren.  
In der ersten Jahreshälfte begleiteten zwei Praktikantinnen ortsnaher Gymnasien die Arbeit 
des Jugendreferates. Besonderes Interesse wurde auf die Arbeitsaufgaben im Bereich 
Jugendhilfe und Schule gelegt.  
Im zweiten Halbjahr des Jahres konnte die Restaurierung der Unterführungen am 
Bahnhof/Gleisdreieck und B37/Theodor-Frey Schule, die in den Jahren 2011 (Gleisdreieck) 
und 2013 (B37) mit Schüler/innen der Sekundarstufen und Jugendlichen des Jugendtreff und 
der Galerie ARTgerecht gestaltet wurden, durchgeführt werden. Mit der Zeit waren beide 
Unterführungen durch Schmierereien stark beschädigt worden. Ein Profi-Sprayer konnte 
dazu verpflichtet werden, die Beschädigungen in den Graffitis auszubessern, die 
Schmierereien auf den Hintergründen wurden durch das Jugendreferat beseitigt.  
Das Jugendreferat war in 2017 auch an einigen Kleinprojekten beteiligt. Es unterstützte 

 ein Projekt der Galerie ARTgerecht mit 
Jugendlichen aus unterschiedlichen Herkunftsländern.  
An der Grundschule Steige konnte, zur Gestaltung der kleinen Mauer am Wilden 
Grundstück, der Mannheimer Künstler Mehrdad Zaeri gewonnen werden, der mit Kindern mit 
und ohne Zuwanderungsgeschichte in einem 2tägigen Workshop Bilder entwickelte, mit 
denen im Frühjahr 2018 die Mauer gestaltet werden soll. Das Jugendreferat hat dieses 
Projekt zum einen zu gleichen Teilen mit dem Förderwerk e.V. finanziert, als auch im 
Workshop mitgearbeitet.  

bedauerlicherweise bei Eltern und Fachkräften auf wenig Interesse stieß.  
 
 
 
Mobile Jugendarbeit 
Mittlerweile hat sich die Mobile Jugendarbeit in Eberbach gut etabliert. In 2017 wurde der 
Jugendtreff in den Kellerräumen der Dr.-Weiß Schulen von 2 Mitarbeitern des Postillion e.V. 
geführt, wovon ein Kollege bereits seit mehreren Jahren in Eberbach arbeitet.  
Im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit wurde in 2017 ein Jugendlicher zum Jugendleiter bzw. 
zur Jugendleiterin qualifiziert.  
Die aufsuchende Mobile Jugendarbeit (Streetwork) konnte, verteilt auf das Jahr, in 29 
Streetworkgängen insgesamt 261 Jugendliche erreichen. Das Streetwork gilt als ein 
niederschwelliges Angebot, um Jugendliche zu erreichen, die noch keine Jugendtreffs 
aufsuchen, sondern sich eher autonom im öffentlichen Raum aufhalten. Zahlen zum Besuch 
von Jugendlichen im Jugendtreff werden seit einigen Jahren nicht mehr erhoben. Allerdings 
fertigt der Postillion e.V. in seinen eigenen Jahresberichten eine Statistik zu relevanten 
Parametern.   
Bezogen auf die Gesamtzahl der Jugendlichen lag die Altersverteilung bei Jugendlichen 
unter 14 Jahren bei 7%, zwischen 14 - 17 Jahren bei 69%, zwischen 18  20 Jahren bei 14% 
und ab 21 Jahren bei 10%. Den größten Anteil der Besucher/innen des Jugendtreffs sowie 
der Jugendlichen, die über das Streetwork erreicht wurden bildet somit die Altersgruppe 
zwischen 14 und 17 Jahren.  
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Mit einem Anteil von 65% bilden die männlichen Jugendlichen, im Verhältnis zu 35% 
weiblicher Jugendlicher, den größeren Anteil der Besucher (Jugendtreff) und 
Kontaktpersonen (Streetwork).  
Der Anteil der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund beträgt 64%, während der Anteil mit 
Zuwanderungsgeschichte 36% ausmacht. Von den Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
kommen 31% aus der Türkei, 21% aus Italien, 10% aus Rumänien, 10% aus Rußland, 7% 
aus Albanien, 7% aus der Ukraine, 3% aus Mazedonien, 3% aus Syrien, sowie je 4% aus 
dem Kosovo und den USA.  
Bezogen auf Schule/Ausbildung besucht der größte Anteil der Jugendlichen die 
Werkrealschule und die Realschule. Daneben besuchen die Jugendlichen sowohl das SBBZ 
als auch das Gymnasium oder befinden sich in Ausbildung.  
Aktionen und Events des Jahres: Kochen als soziale Lernerfahrung, Politische Bildung im 
Zuge aktueller Ereignisse wie der Bundestagswahl, Jugendfußballturniere und Beachsoccer, 
Literatur- und Fotoworkshop, Zumba-Gruppe für Mädchen, 2 Jugendpartys.  
 
 
 
Kommunale Jugendbeteiligung 
Im Dezember 2016 war der Rücklauf der Fragebogen zur möglichen Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in Eberbach, sowie eine Eruierung zu den Themen, die für die jungen 
Leute Relevanz haben, abgeschlossen. Von insgesamt 956 ausgegebenen Fragebogen 
kamen 88 zurück (9,2%).  
Im Laufe der ersten Hälfte des Januar 2017 wurden die Rückläufe ausgewertet und für die 
Vorstellung für die Jugendlichen und der Öffentlich in einer Präsentation aufgearbeitet. Ende 
Januar 2017 fand in der Mensa des Schulzentrums Steige eine Informationsveranstaltung für 
Jugendliche und Interessierte statt, bei der die Ergebnisse des Fragebogens präsentiert und 
mögliche Beteiligungsmodelle vorgestellt wurden.  
Laut Teilnehmerliste fanden sich an diesem Abend 25 junge Menschen aus Eberbach, 
Vertreter der Verwaltung und des Gemeinderates sowie andere Interessierte zusammen, um 
sich zu informieren und miteinander in ein erstes Gespräch zu kommen.  
Mögliche Beteiligungsformen waren sogenannte repräsentative Beteiligungsmodelle wie 
Jugendgemeinderäte, Jugendstadträte, Jugendbeiräte oder Jugendparlamente. 
Charakteristisch für diese Formen der Beteiligung ist, dass die Mitglieder dieser Gremien zu 
wählen sind, die Gremien regelmäßig zusammenkommen und die Mitglieder über ein 
Mitsprache- und ggf. auch Stimmrecht verfügen.  
Zu den repräsentativen, verbindlicheren Formen der Beteiligung gehören auch die 
sogenannten Runden Tische. Sie grenzen sich insofern von den anderen repräsentativen 
Modellen ab, als sie zwar auch regelmäßig zusammenkommen, die Mitglieder jedoch 
delegiert sind und hauptsächlich zu relevanten Themen beraten.  
Weniger verbindlichen Formen der Beteiligung sind Jugendforen, Jugendkonferenzen oder 
Jugendhearings. Diese Formen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar in festgelegten 
Abständen regelmäßig zusammenkommen, die Teilnahme der interessierten Jugendlichen 
jedoch unverbindlich ist. Im Wesentlichen geht es in diesen Beteiligungsformen um den 
Austausch mit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe.  
Abschließend sind zudem die projektorientierten Beteiligungsmodelle zu nennen, zu denen 
Arbeitsgruppen, Projektgruppen, Bürgerinitiativen und offene Jugendarbeit zählen. Bei 
diesen Modellen ist die Zusammenkunft anlassbezogen, unter freier, aber dennoch 
verbindlicher Mitarbeit.  
Die Ergebnisse des Fragebogens können auf der Homepage der Stadt Eberbach 

Jugendbeteiligung in  
Eberbach.  
Im März 2017 startete dann der Runde Tisch mit knapp zwanzig jungen Leuten zu seinem 
ersten Treffen. Die Protokolle zu den Inhalten der Sitzungen sind öffentlich zugänglich und  
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ebenfalls auf der Homepage einzusehen. Im Laufe des Jahres kam der Runde Tisch 
insgesamt dreimal zusammen, jeweils einmal pro Quartal. 
Organisation und Einberufung der Runden Tischen obliegt dem Aufgabengebiet des 
Hauptamtes.    
 
 
 
Bundesprojekt Notinsel 
In 2017 ist die gravierendste Veränderung der Verlust beider ehrenamtlicher Helfer, die in die 
Pflege des Projektes mit eingebunden waren. Jeweils aus persönlichen Gründen und 
kurzfristig aufeinander folgend legten beide Frauen ihr Engagement für das Projekt nieder. 
Bislang ist es leider nicht gelungen neue Helfer zu finden, die sich bei der Pflege des 
Projektes engagieren möchten.  
Im Sommer wurde der Fokus in Eberbach durch einen aktuellen Anlass einmal wieder auf 
das Projekt mit seinem Netz an Notinseln gerückt. Augenblicklich gibt es in der Eberbacher 
Kernstadt und einigen seiner Stadtteile 51 Notinseln. Bei der Überprüfung der Ausweisung 
durch die spezifischen Signets hat sich gezeigt, dass bei einigen Notinseln noch einmal 

 Teilweise waren Signets verstellt oder so angebracht, dass 
sie für Kinder nicht gleich zu entdecken waren.  
 
 
 
Projekt TOP Secret  
Das Projekt TOP Secret wurde mit Beginn des Schuljahres 1999/2000 gestartet. Seit dieser 
Zeit haben Jugendliche in Eberbach die Möglichkeit einer kostenlosen Rechtsberatung. 
Einmal im Monat können sich Jugendliche in einem ausgewiesenen Raum der Dr.-Weiß 
Schulen zu Rechtsfragen informieren. Die Beratungen finden einmal pro Monat statt  in der 
Regel gibt es 11 Beratungstermine auf das Jahr verteilt. Durchschnittlich kommen ein bis 
zwei Jugendliche zu den ausgewiesenen Beratungssequenzen. Eine Beratung dauert ca. 20 
Minuten.  
Das Beratungskontinuum umfasst Fragen aus den Bereichen:  

 Eltern-Kind-Verhältnis (Rechte und Pflichten) 
 Elterliche Sorge (Aufenthaltsbestimmung, Pflicht zur Mitarbeit im Haushalt, 

Taschengeldanspruch, Unterhaltsansprüche u.a.) 
 Fragen aus dem Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht sowie Adoptionsrecht 
 Fragen nach der zivilrechtlichen Haftung und Deliktsfähigkeit 
 Fragen aus dem Schulgesetz 
 Anwendung des Jugendstrafrechts (Verstoß gegen Strafgesetze, z.B. gegen das 

Betäubungsmittelgesetz) 
 Fragen wegen Opferschutz (z.B. sexuelle Belästigung) 
 Beratung über behördliche Anlaufstellen 
 Fragen nach Rechten und Pflichten im Ausbildungs- bzw. Anstellungsverhältnis 
 Fragen nach den Rechten und Pflichten bei Scheidung der Eltern 

Im Jahr 2017 drehte sich die rechtliche Beratung zu ca. 80% um Fragen zu Elternhaus und 
Trennung / Scheidung der Eltern. Die verbleibenden 20% bezogen sich auf Fragen zu 
Taschengeld, Ausbildungsverhältnis und Schule sowie zum Betäubungsmittelgesetz.  
Die Termine der Beratungen werden alljährlich im Sommer vom Jugendreferat in der Kanzlei 
erfragt. Das Jugendreferat übernimmt die Organisation der Veröffentlichung 
(Presse/Homepage) und der Verteilung an Schulen, Jugendtreff und Stadtteiltreff zum 
Zwecke des Aushangs vor Ort.  
Das Projekt wurde zu seinem 10jährigen Bestehen in 2009 als Best-Practice Beispiel durch 
das Land Baden-Württemberg mit einem Eintrag in das Landesportal Ehrenamt gewürdigt.  
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Arbeitskreis Kinder & Jugend  
Die jährliche Herbstsitzung des Arbeitskreis Kinder & Jugend in Eberbach  Jugendhilfe im 
Planungsraum 7 fand am 16. Oktober 2017 statt. 23 Mitglieder fanden sich zu einem 
Austausch rund um das Thema Jugendhilfe zusammen.  
Der Arbeitskreis setzt sich aus Akteuren, überwiegend aus dem gesamten Rhein-Neckar-
Kreis, aber auch des angrenzenden Neckar-Odenwaldkreises und des südlichen, hessischen 
Odenwaldkreis/Kreis Bergstraße, zusammen, deren Zuständigkeitsbereich im 
Zusammenhang mit Kinder- und Jugendhilfe in Eberbach liegt.  
Themenschwerpunkte der Herbstsitzung 2017 waren:  

 Aktuelle Informationen zum Thema Jugendschutz durch das Jugendamt RNK 
 Vorstellung von Sozialstrukturdaten von Eberbach und Schönbrunn im Vergleich mit 

anderen Kommunen, ebenfalls durch das Jugendamt RNK 
 BWLV-Fachstelle Sucht: Vorstellung einer Präventions- und Gesundheitsplattform für 

Jugendliche zu verschiedenen Themenbereichen.  
 Vorstellung der Schulsozialarbeit in der Bildungswerkstatt Schönbrunn 
  
 Informationen zur Kommunalen Jugendbeteiligung in Eberbach (städt. Jugendreferat) 

 
 
 
Freiwillig Soziales Jahr im Sport 
Seit nunmehr 10 Jahren ist es in Eberbach möglich, ein FSJ im Sport zu absolvieren. Das 
erste FSJ im Sport startete im September 2008. Fünf Jahre später, ab Herbst 2013 bis heute 
ist die Eberbacher Einsatzstelle Teil des Landesprogrammes FSJ  Sport und Schule. 
Da sich das FSJ im Sport immer auf ein Schuljahr bezieht, findet im August eines Jahres 
jeweils ein Wechsel statt. Von Januar bis August 2017 wurde das FSJ von einer jungen Frau 
aus Waldbrunn absolviert, von August bis Dezember wieder von einer jungen Frau aus 
Eberbach. Letztgenannte hatte sich im Frühjahr 2017 im Bewerbungsverfahren von 
insgesamt 5 Bewerber/innen, drei männlichen und zwei weiblichen, durchgesetzt. Mit ihr hat 
Eberbach mittlerweile seine zehnte Absolventin für das FSJ im Sport. Seit Beginn dieses 
Programmes haben in Eberbach 5 junge Männer und 5 junge Frauen diese Möglichkeit des 
sozialen Engagements und der beruflichen Orientierung in Anspruch genommen. 
  
 
 
Stadtteiltreff Nord / T-Café 
Nach wie vor ist der Stadtteiltreff Nord in der Unteren Talstraße 17  19 Anlaufstelle und 
Treffpunkt für Frauen mit Zuwanderungsgeschichte.   
Die Räumlichkeiten dort werden von einer Reihe Anbieter genutzt, um Integrationsprozesse 
einzuleiten oder zu unterstützen. Die vhs ist an mehreren Vormittagen vor Ort, um 
Sprachkurse anzubieten. Neben dem Jugendmigrationsdienst des Internationalen Bundes 
(IB), der schon seit vielen Jahren junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte berät, hat 
sich ein Bibelkreis in russischer Sprache und ein russischer Chor etabliert. Darüber hinaus 
sind die Räumlichkeiten offen für verschiedene Veranstaltungen.  
Aus den Programmen des Stadteiltreff Nord, dass sich auch als Begegnungszentrum für 
Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern versteht, geht hervor, dass speziell für sie 
sehr differenzierte Angebote gemacht werden: Themen rund um die Gesundheit wie Yoga, 
Rückenschule, Schwimmen u.v.m., internationale, kulinarische Angebote wie gemeinsames 
Kochen, Ernährung, Kräuterwanderung, Handarbeiten (Nähen, Stricken, Häkeln), Kreatives 
Gestalten zu religiösen und kulturellen Ereignissen wie Ostern, Weihnachten, Muttertag 
usw., Auseinandersetzung mit Geschichte und Politik, Ausrichtung des jährlichen 
internationalen Frauentages (Planung), Lesungen, Reiseberichte, Besuch von 
Ausstellungen, Kunsthandwerkbetrieben, Kino. Die Schwerpunkte der Angebote sind zum  
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einen konstant und zum anderen passen sie sich entsprechend an politische, kulturelle und 
gesellschaftliche Entwicklungen an. Die Frauen organisieren die Angebote selbst. Die 
Gruppe interessierter Frauen trifft sich zweimal wöchentlich. Durchschnittlich besuchen 5  
20 Frauen den Treff.   
Im Stadtteiltreff Nord gibt es darüber hinaus Angebote zur Beratung in persönlichen 
Lebenssituationen. Die Beratungen finden einmal wöchentlich statt, im Schnitt kommen 1  3 
Frauen zu diesen Terminen.  
 
 
Eberbacher Ferienspaß 
Das 19. Ferienspaßprogramm der Stadt Eberbach fand in 2017 vom 27. Juli bis 10. 
September statt. Organisation und Koordination liegen nach wie vor im Aufgabenbereich des 
Jugendreferates. Kindern und Jugendlichen im Alter von 4  18 Jahren aus der Region 
konnte wieder durch zahlreiche ehrenamtlich Tätige ein abwechslungsreiches, interessantes 
und unterhaltsames Programm präsentiert werden. An der Programmgestaltung haben 
insgesamt 37 Vereine, Institutionen oder Firmen mitgewirkt. Das Angebotsspektrum 
umfasste 48 Events. Bedauerlicher weise konnte die AWO in 2017 sich nicht am Ferienspaß 
beteiligen. Insgesamt waren die Veranstaltungen gut besucht und die Resonanz war, wie in 
den Jahren vorher auch schon, durchweg positiv.   
 
 
 
Verleihe Jugendbus 
In 2017 wurden mit dem städtischen Jugendbus insgesamt 8.009 km zurückgelegt. Im 
Vergleicht zum Vorjahr 2016, wo der Jugendbus 14.009 km gefahren ist, sind das 6.000 km 
weniger. Vereine, Schulen und sonstige Organisationen haben den Bus 31 mal angefordert. 
Der Bus war insgesamt 75 Tage im Einsatz. Dies entspricht einer Auslastungsquote von 
20,5% und damit einem Rückgang von 13,5% von vormals 34% in 2016. Die Spanne der 
Ausleihdauer beträgt 1  8 Tage. Auch hier lässt sich ein Rückgang verzeichnen. Im Vorjahr 
betrug die maximale Ausleihdauer 12 Tage. 
Generell lässt sich die Aussage treffen, dass der städtische Jugendbus weniger Entliehen 
und auch weniger bewegt wird. Im Anhang wurden Leihdauer, gefahrene Kilometer und 
Ausleihspanne der Jahre 2011  2017 gegenübergestellt. Im Laufe von 7 Jahren lässt sich in 
allen Bereichen ein kontinuierlicher Rückgang ablesen.  
 
 
 
 
Teil B: Jugendsozialarbeit an Schulen / Schulsozialarbeit 
 
Die Landschaft der Sozialen Arbeit an Schulen ist in 2017 im Wesentlichen unverändert 
geblieben. Nach wie vor werden die Sekundarstufen der weiterführenden Schulen mit 
Schulsozialarbeit durch einen Freien Träger abgedeckt, während die Schulsozialarbeit an 
den beiden Grundschulen in städtischer Trägerschaft liegt.  
 
 
Schulsozialarbeit an den Grundschulen Steige Grundschule und Dr.-Weiß Grundschule 
Entsprechend dem Vorjahr ist die Schulsozialarbeit an den beiden Grundschulen jeweils zu 
40% einer Vollzeitstelle tätig. Der angegebene Prozentsatz umfasst die Arbeit vor Ort mit 
Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern, sowie Vor- und Nachbereitung der Angebote des 
Sozialen Trainings in allen Klassenverbänden (Schwerpunkt Prävention) sowie der 
schulspezifischen Projektarbeit. Das Angebot der Schulsozialarbeit, bzw. der Bedarf der 
Schulen entspricht im Wesentlichen dem des Vorjahres.  
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UE Soziales Training an Grundschulen in 2017 / SKT 
Jahrgang Grundschule Steige  Dr.-Weiß Grundschule Gesamt Einsätze pro Jahrgang 

1. Klassen 40   (24) 78   (58) 118     (82) 
2. Klassen 34   (37) 62   (72) 96   (109) 
3. Klassen 48   (45) 91   (73) 139   (118) 
4. Klassen 48   (46) 87   (43) 135     (89) 

     VKL  Klassen  20   (15) 5   (24)  25     (39) 
Gesamt Einsätze pro Schule  190 (167) 323 (270)  513   (437) 

*Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Vorjahr 2016 
 
Einzelfallarbeit in der Grundschule / individuelle Beratung 
Beratung Schüler/innen in 2017:  26   (33) 
Beratung Lehrer/innen in 2017:   17   (12) 
Beratung Eltern in 2017:   29   (17) 
 
 
Schulsozialarbeit am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) 
Der Stellenanteil der Schulsozialarbeit am SBBZ in Eberbach beträgt nach wie vor 60%. 
Neben Sozialtrainings in den Klassen 1  4 hat die Schulsozialarbeit Projekte zu Hip Hop 
und Trommeln durchgeführt, sowie schuleigene Projekte unterstützt. Darüber hinaus gab es 
Trainings zur gewaltfreien Kommunikation. 
Die Themen der Einzelgespräche mit Schüler/innen waren Konfliktbewältigung, berufliche 
Orientierung, Umgang mit Emotionen wie Ängsten, Wut usw.  
Lehrer- und Elterngespräche fanden, eingebunden in die individuelle Fallarbeit mit 
Schülerinnen und Schülern entsprechend statt.  
 
 
Schulsozialarbeit an der Werkrealschule Eberbach 
An der Werkrealschule arbeitet die Schulsozialarbeit in einem Umfang von 50% einer 
Vollzeitstelle. Diese werden von 2 Schulsozialarbeiterinnen zu je 40% und 10% der Stelle 
ausgefüllt. 
Hauptaufgaben der Schulsozialarbeiterin, die zu 40% an der Schule tätig ist, waren auch in 
2017 die Sozialtrainings in den Jahrgangsstufen 5 und 6.  
Die Themen der Einzelgespräche mit SchülerInnen drehten sich um Konfliktbewältigung und 
Hilfen in persönlichen Problemlagen.  
 
 
Schulsozialarbeit an der Realschule Eberbach 
Die Schulsozialarbeiterin der Realschule ist dienstags, donnerstags und freitags an der 
Schule. Im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2017 wurden die bisherigen Einzelfallhilfen 
weitergeführt. Mit Beginn des neuen Schuljahres wurden weitere regelmäßig stattfindende  
Einzelfallhilfen aufgenommen. Aktuell betreut die Schulsozialarbeiterin 8 Schülerinnen und 
Schüler regelmäßig. Im ersten Halbjahr 2017 wurden 3 Schülerinnen und Schüler von der 
Schulsozialarbeiterin zu ihrem Abschluss begleitet und bei der Suche nach einer Ausbildung 
oder weiterführenden Schule unterstützt. Im Kontext sozialpädagogischer Familienhilfe hat 
die Schulsozialarbeit Kontakt zum Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis und Heppenheim. Im 
Herbst kommt das Jugendamt Erbach hinzu. Im Frühjahr 2017 sucht die 
Schulsozialarbeiterin gemeinsam mit einer Schülerin und deren Familie zwei Mal die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie in Heidelberg auf. Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 betreut die 
Schulsozialarbeit vier neue Schülerinnen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. 
Auch in diesem Jahr arbeitet die Schulsozialarbeiterin mit verschiedener Methodik, darunter 
z.B. Aufstellungsarbeit, Verwendung von Bildern und Musik oder praktische Verhaltens- und 
Sprechübungen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Schulsozialarbeit gut und gerne 
an, sehr häufig wird die Schulsozialarbeit aufgesucht bzw. angefordert. Die Kooperation und 
der Austausch mit anderen Schulen oder Institutionen finden in regelmäßigen Abständen 
statt. Ebenso nimmt die Schulsozialarbeiterin an diversen Fachkonferenzen, Sitzungen und 
Arbeitskreisen teil.  
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Schulsozialarbeit am Hohenstaufen-Gymnasium  
Am Hohenstaufen-Gymnasium ist im Schuljahr 2017/18 die Schulsozialarbeiterin Montag, 
Dienstag und Donnerstag an der Schule. Der Fokus der Schulsozialarbeit wird auf das 
Thema Mobbing gelegt. Vor allem die regelmäßige Prävention ab der 5. Klasse wird verfolgt. 
Für dieses Schuljahr ist ein Konzept angesetzt, bei dem bereits in den 5. Klassen regelmäßig 
die Gemeinschaft gefördert werden soll, damit gewisse Probleme gar nicht erst aufkommen. 
Gemeinschaftsförderung wird allerdings nicht nur bei den 5. Klassen durchgeführt, sondern 
in der ganzen Schule. Verschiedene Gruppendynamik stärkende Projekt, Aktionen und 
Rituale sollen fest im Schulalltag verankert und regelmäßig durchgeführt werden. So soll 
Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl in den einzelnen Klassen, wie auch in der ganzen 
Schule gestärkt werden.  

Eine weitere Baustelle ist der Umgang mit den neuen Medien. Mobbing-Probleme werden 
durch verschiedene Kommunikationsportale im Internet verstärkt. Ziel ist es, sowohl 
SchülerInnen, als auch Eltern einen verantwortungsbewussten Umgang mit den neuen 
Medien zu vermitteln.  

Neben den Gruppenangeboten und der Mobbing-Prävention stehen weiterhin Einzelfallhilfen, 
Elterngespräche, Beratung, Streitschlichtung und einiges mehr auf dem Programm der 
Schulsozialarbeit am Hohenstaufen-Gymnasium. Viele SchülerInnen, aber auch Eltern oder 
Lehrer/innen nutzen die Möglichkeit des Beratungsgesprächs.  
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Fachamt: Hochbauabteilung  Vorlage-Nr.: 2018-071 
     
   Datum: 03.04.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Neubau einer Kindertagesstätte in der Güterbahnhofstraße 
hier: Beschluss zur Vergabe der Architektenleistungen 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Der Zuschlag für die erforderlichen Architektenleistungen und die Bauüberwachung für 

den Neubau einer Kindertagesstätte in der Güterbahnhofstraße wird an das 
Architekturbüro Studio SF, Simon Fischer Architekt, Mannheim erteilt. 

 
2. Die Auswahl der Architekten erfolgte gemäß § 74 der Vergabeverordnung (VgV) in einem 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und Ausarbeitung eines 
Lösungsvorschlages in der 2. Phase. 

 
3. Die Beauftragung des Architekten erfolgt stufenweise. 
 
4. 

 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangssituation 
 

Verwiesen wird hier auf die Beschlussvorlage 2017-082/1. 
 
a. Gemäß den gesetzlichen Anforderungen wurde zwischenzeitlich das 

Vergabeverfahren durchgeführt. Mit Datum 13.11.2017 wurde die öffentliche 

dort am 16.11.2017 bekannt gemacht. Durchgeführt wurde ein zweistufiges 
Verfahren mit Teilnahmewettbewerb, Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen 
(Mehrfachbeauftragung) und anschließendem Bewertungsverfahren. 
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 2 

2. Ausschreibung 
 

a. Aufgrund der Ausschreibung gingen bis zum 15.12.2017, 11:00 Uhr acht 
Bewerbungen ein. Alle Umschläge waren unversehrt und wurden um 11:00 Uhr 
geöffnet. Die anschließende Bewertung der abgefragten Eignungskriterien ergab bei 
möglichen 100 Punkten ein Ergebnis zwischen 22,5 bis 100 Punkte. 

 
 

Bewertung nach Eignungskriterien 
 
Bewerber 1 100  Punkte 

Bewerber 2 100  Punkte 

Bewerber 3 100  Punkte 

Bewerber 4 100  Punkte 

Studio SF, Simon Fischer Architekt, Mannheim 97,5  Punkte 

Bewerber 6 87,5 Punkte 

Bewerber 7 57,4 Punkte 

Bewerber 8 22,5 Punkte 

 

b. Entsprechend den Vorgaben in der Ausschreibung wurden die 5 bestplazierten 
Architekturbüros aufgefordert bis zum 28.02.2018 ein Honorarangebot abzugeben. 
Alle Büros sind dieser Aufforderung nachgekommen. 

 
c. Vom 07.3.2018 bis zum 09.03.2018 erfolgten die Bietergespräche unter der 

Beteiligung eines Bewertungsgremiums, gebildet aus jeweils einem Vertreter der 
Fraktion von SPD und AGL sowie 3 Vertretern der Verwaltung sowie des Herrn 
Bürgermeister Reichert. 

 
Hier wurde jedem Bieter die Gelegenheit gegeben, sein Büro, seine Erfahrungen im 
Bau von Kindertageseinrichtungen und den geforderten Lösungsvorschlag über 
maximal 160 Minuten vorzustellen. Allen Bietern wurden anschließend die gleichen 
Fragen gestellt. Jedem Bieter wurden insgesamt maximal 180 Minuten eingeräumt. 
 
Das Ergebnis der Bieterwertung war mit einer Spannweite von 379,8 bis 487,8 von 
möglichen 500 Punkten eindeutig. 
 
 

Bewertung nach Erfahrungskriterien 
 
Studio SF, Simon Fischer Architekt, Mannheim 487,8 Punkte 

Bewerber 1 428 Punkte 

Bewerber 2 443,8 Punkte 

Bewerber 3 444,6 Punkte 

Bewerber 4 379,8 Punkte 

 

Die beste Bewertung erhielt das Büro Studio SF, Simon Fischer Architekt, Mannheim. 
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3. Auftragserteilung 
 

Der Zuschlag wird nach Maßgabe von § 127 GWB auf das wirtschaftlichste Angebot 
erteilt. Nach Prüfung und Wertung der Angebote unter der Berücksichtigung der 
durchgeführten Bewertung durch das Bewertungsgremium empfehlen wir das  Büro 
Studio SF, Simon Fischer Architekt, Mannheim  mit der Ausführung der notwendigen 
Arbeiten zu beauftragen. 
 
Das Informationsschreiben nach § 134 GWB an alle Bieter erfolgte am 14.03.2018. Wir 
empfehlen daher dem Beschlussantrag zuzustimmen. Nach Ablauf der gesetzlich 
vorgeschriebenen 15-tägigen Wartefrist wäre dann der Zuschlag an das Büro Studio SF, 
Simon Fischer Architekt, Mannheim zu erteilen. 
 
 

4. Finanzierung 
 

Maßnahme ist damit gesichert. 
 
 
 
 

 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
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Fachamt: Kämmerei  Vorlage-Nr.: 2018-015 
     
   Datum: 19.01.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Antragstellung beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.03.2018 nicht öffentlich 

Ortschaftsrat Brombach 20.03.2018 öffentlich 

Ortschaftsrat Friedrichsdorf 10.04.2018 öffentlich 

Ortschaftsrat Lindach 28.03.2018 öffentlich 

Ortschaftsrat Pleutersbach 24.04.2018 öffentlich 

Ortschaftsrat Rockenau 19.03.2018 öffentlich 

Bezirksbeirat Badisch Igelsbach  öffentlich 

Bezirksbeirat Gaimühle  öffentlich 

Bezirksbeirat Unterdielbach 18.04.2018 öffentlich 

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung die Aufnahme in das 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum vorzubereiten und für das aktuelle 
Programmjahr 2018 einen Antrag zu stellen. 

 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Seit dem Jahr 1995 unterstützt das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) die strukturelle 
Entwicklung in ländlichen Kommunen. Im gesamten Zeitraum wurden ca. 600 Millionen Euro 
an Fördermitteln bereitgestellt. Durch diese Fördermittel wurde in den Kommunen ein 
Investitionsvolumen von rund 4 Milliarden Euro angestoßen. Mit dem Förderprogramm sollen 
vor allem kleinere Kommunen des Ländlichen Raums unterstützt werden. Laut der 
Verwaltungsvorschrift ELR soll die ökologische und soziale Modernisierung der Wirtschaft 
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 2 

und Gesellschaft unterstützt, die Lebens- und Arbeitsbedingungen weiterentwickelt, dem 
demografischen Veränderungen begegnet, der Abwanderung entgegengewirkt und den 
Strukturwandel begleitet werden. Um diese Ziele zu verwirklichen, umfasst das 
Förderprogramm vier Förderschwerpunkte: 
 
 
 
Förderschwerpunkt Wohnen:  
 
Die Förderung konzentriert sich auf die Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere 
durch Umnutzungen vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung zeitgemäßer 
Wohnverhältnisse (umfangreiche Modernisierung), ortsbildgerechte Neubauten in 
Baulücken, Verbesserung des Wohnumfelds, Entflechtung unverträglicher Gemengelagen 
und Neuordnung mit Baureifmachung von Grundstücken.  
 
 
Förderschwerpunkt Arbeiten: 
 
Gefördert werden Maßnahmen, die Arbeitsplätze sichern und schaffen. Dazu zählen alle 
Vorhaben, bei denen ein Betrieb errichtet, erweitert, übernommen oder verlagert wird. 
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Handel, 
Tourismus und dem Dienstleistungssektor. 
 
 
Förderschwerpunkt Grundversorgung: 
 
Ziel ist die Sicherung bzw. die Erweiterung der wohnortnahen Grundversorgung mit Waren 
und Dienstleistungen.  
 
 
Förderschwerpunkt Gemeinschaftseinrichtungen: 
 
Ziel ist die Förderung von Einrichtungen zur Stärkung des Gemeinschaftslebens sowie die 
Erhaltung und Pflege kultureller Identität. 
 
 
Im vergangenen Jahr hat sich die Verwaltung umfassend mit dem Landesförderprogramm 
ELR befasst und geprüft, inwiefern ein Einstieg in dieses Förderprogramm als sinnvoll 
erachtet werden kann. Zur näheren Prüfung wurde das Ingenieurbüro IFK aus Mosbach 
hinzugezogen. Dieses Büro betreute bereits zahlreiche Kommunen in der Region Nordbaden 
bei der Antragstellung und Abwicklung von Maßnahmen nach dem ELR. Zusammen mit 
diesem Büro wurden mehrere Rundgänge in unseren Ortsteilen durchgeführt. An diesen 
Vorortterminen waren jeweils die Ortsvorsteher, Bürgermeister Reichert und Vertreter des 
Bauamts sowie der Kämmerei beteiligt. Als weitere Station wurde die Innenstadt von 
Eberbach besucht. Dort konzentrierte man sich auf den Bereich zwischen der Bahnhofstraße 
Ost und der Zwingerstraße.  
 
Im Rahmen dieser Termine sollte ermittelt werden, ob sich ELR für Eberbach als eine 
Chance anbietet oder ob das Programm nicht weiter geprüft werden sollte. Bei den 
Vorortterminen stellte sich schnell heraus, dass ELR gerade für die Ortsteile ein enormes 
Potential bietet. In der Kernstadt von Eberbach gab es in den vergangenen Jahrzehnten 
mehrere Sanierungsgebiete, durch die große Fortschritte auf dem Gebiete der 
Stadtentwicklung erzielt werden konnten. Leider beschränkte sich diese Entwicklung auf das 
Stadtgebiet, da aufgrund der Zuwendungsvorschriften der Städtebauförderung in den 
Ortsteilen keine Sanierungsgebiete ausgewiesen werden konnten. Das Förderprogramm 
ELR ist speziell für kleinere Kommunen zugeschnitten und bietet daher gerade für unsere 
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Ortsteile enorme Möglichkeiten. Bei allen Rundgängen fanden sich in allen Ortsteilen sowie 
dem Stadtgebiet jeweils gleich mehrere Maßnahmen, welche für eine Antragstellung bei ELR 
infrage kämen. Im Nachgang der Befahrung unserer Ortsteile wurde eine erste 
Prioritätenliste erstellt. Ziel war es die Ortsteile zu definieren, die den größten Bedarf nach 
ELR Fördermitteln aufzeigten. Diese Priorisierung wird erforderlich, da Eberbach nicht 
gleichzeitig mit allen Ortsteilen in das ELR Programm einsteigen kann. Vom Land wird 
geraten, sich im ersten Schritt auf drei Ortsteile zu konzentrieren. Die Verwaltung befürwortet 
diese Vorgehensweise. Schließlich stehen in allen Ortsteilen auch kommunale ELR-Projekte 
an, die abgearbeitet und vor allem finanziert werden müssten. In den folgenden Jahren 
würden dann nach und nach die übrigen Ortsteile in das Programm folgen.  
 
 
Der Vorschlag für die Prioritätenliste umfasst folgende drei Ortsteile: 
 

1. Pleutersbach: Hier könnte man sich einige Maßnahmen an privaten Gebäuden 
vorstellen, aber auch im Bereich der Straßeninfrastruktur gibt es seit Jahren schon 
beabsichtigte Vorhaben der Verwaltung. Mit dieser Vermischung von öffentlichen und 
privaten Projekten könnte eine gute Initialzündung für die langfristige und wirksame 
Ortsentwicklung erfolgen. 
 

2. Rockenau: In Rockenau könnte die Attraktivität der Ortsdurchfahrt durch die 
Abbruchmaßnahme eines leerstehenden Wohngebäudes erhöht werden. Der so frei 
gewordene Platz könnte als Parkfläche gestaltet werden. Ebenso vorstellbar wäre die 
Schaffung eines Dorfplatzes in der Ortsmitte. Zusammen mit der Sanierung des 
Bürgerhauses könnten diese Flächen dem aktiven Vereinsleben zugutekommen. 
 

3. Brombach: In jüngster Vergangenheit ergab sich in Brombach ein sehr guter 
Ansatzpunkt für ein kommunales ELR Projekt. Durch die Schließung der einzigen 
Gaststätte fehlt es an einer größeren Versammlungsfläche für Vereine wie auch für 
private Anlässe. Aus diesem Grund soll das alte Schulhaus umgebaut und saniert 
werden. Im Gegenzug könnte man das alte Rathaus veräußern. Zusätzlich würde 
durch die Bereitstellung des ELR Entwicklungskonzepts die Grundlage für private 
Antragsteller geschaffen. 
  

 
Zusätzlich zum Einstieg von den drei Ortsteilen in das ELR Programm, sollte auch das 
Stadtgebiet von Eberbach dafür vorgesehen werden. Einerseits wurde hier in den 
vergangenen Jahren, durch die verschiedenen Sanierungsgebiete, bereits sehr viel erreicht. 
Anderseits gibt es zwischenzeitlich in der Innenstadt sehr viel Leerstand bei den Wohn- und 
Einzelhandelsflächen. Da gerade in der aktuellen Förderrunde von ELR dem 
Förderschwerpunkt Wohnen eine große Bedeutung geschenkt wird, sollte das Programm 
auch für die Innenstadtentwicklung Eberbachs genutzt werden. Der Schwerpunkt in der 
Innenstadt liegt nicht auf der Realisierung von kommunalen Maßnahmen. Vielmehr soll den 
vielen Privateigentümern die Antragsstellung bei ELR ermöglicht werden. Die Verwaltung 
sieht durchaus die Chance, dass der ein oder andere Leerstand, mithilfe von 
Landesfördermitteln aus ELR, beseitigt werden kann.  
 
Normalerweise schließt ein Sanierungsgebiet die Förderung durch ELR in der gleichen 
Kommune aus. Ein Zuschuss durch ELR wäre nur außerhalb des abgegrenzten 

möglich. Dies gilt jedoch 
nicht für Kommunen, die sich einer Leader Gebietskulisse befinden. Eberbach ist seit 2015 

-
ELR Förderung in allen vier Förderschwerpunkten möglich. Da die Mitgliedschaft Eberbachs 
noch bis 2020 läuft, sollte in diesem Zeitraum die ELR-Förderung im Stadtgebiet sogar auf 
höchster Prioritätsstufe stehen.  
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Zusammen mit der Antragstellung zur grundsätzlichen Aufnahme in das ELR Programm 
kann die jeweilige Kommune auch zusätzlich beantragen, als Schwerpunktgemeinde 
anerkannt zu werden. Eine Schwerpunktgemeinde wird über einen Zeitraum von maximal 5 
Jahren prioritär im ELR Programm gefördert. Sie erhält außerdem einen um 10 % höheren 
Fördersatz für gemeinwohlorientierte Projekte. Voraussetzung für den Antrag auf 
Anerkennung ist die Ausarbeitung einer umfassenden Entwicklungskonzeption sowie eine 
Beteiligung der Bürger. Zusammen mit dem Rhein-Neckar-Kreis prüft die Verwaltung ob ein 
Antrag zur Anerkennung als Schwerpunktgemeinde gleich von Anfang an erfolgen sollte. 
Sofern dies erfolgversprechend ist, würde die Verwaltung auch hier einen Antrag stellen. 
Alternativ könnte dieser Schritt aber noch auch in einem späteren Jahr erfolgen. 
 
Am 20. Juli 2017 fand zum Thema ELR eine Informationsveranstaltung für den Gemeinderat 
statt. Zu diesem Termin waren auch die Ortsvorsteher, die Bezirksbeiratsvorsitzenden, die 
Ortschafts- und Bezirksbeiräte, die beratenden Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses 
sowie die beratenden Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses geladen. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung erfolgte eine ausführliche Präsentation des Büros IFK über die 
Potentiale eines Einstiegs in ELR. In der anschließenden Diskussionsrunde zeigte eine sehr 
große Zustimmung der Teilnehmer zu diesem Schritt. Die Verwaltung wurde gebeten, den 
Einstieg in das ELR-Programm vorzubereiten und eine entsprechende 
Gemeinderatsbeschlussvorlage zu erstellen. Aufgrund der kurzen Antragsfrist wäre eine 
Antragstellung für das Jahr 2017 sehr überstürzt gewesen. Man einigte sich daher darauf die 
Antragstellung erst für das Jahr 2018 vorzubereiten.   
 
 
In den vergangenen Haushaltsberatungen wurde von den beiden Fraktionen der AGL und 
der CDU folgender Änderungsantrag gestellt:  
 
Zur Vorplanung eines Sanierungsgebiets, das Bahnhofstraße West, Bahnhofsplatz, 
Turnplatz, Luisenstraße und Bussemerstraße umfassen könnte, sind 100.000 Euro 
einzustellen. 
 
Begründung: 
 
Eine Entwicklung der Innenstadt, was Bausubstanz, Infrastruktur, Einzelhandel, Wohnen und 
Aufenthaltsqualität betrifft, ist dringend notwendig. Wir sehen in dem oben skizzierten Gebiet 
Entwicklungspotenzial. Erwähnt sei nur der Bahnhofsplatz als Eingangstor zur Stadt, der 
einer Neugestaltung bedarf. Das Bahnhofsgebäude ist zwar nicht im Eigentum der Stadt, es 
könnten über ein Sanierungsprogramm aber Anreize geschaffen werden, dieses Gebäude zu 
sanieren. Die oben aufgeführten Straßen sind lediglich als Anregungen zu verstehen, die 
genaue räumliche Abgrenzung ist Teil der Vorplanung.  
 
Sanierungsverfahren: 
 
Die städtebauliche Erneuerung ist im besonderen Städtebaurecht, den § 136  191 des 
Baugesetzbuches (BauGB) geregelt. Hier werden die zeitlich befristeten und räumlich 
begrenzten Aufgaben und Befugnisse der Kommune definiert sowie der Einsatz von 
Fördermitteln grundsätzlich geregelt. 
Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg schreibt jährlich Programme für die 
städtebauliche Erneuerung und Entwicklung öffentlich aus und teilt in diesen 
Bekanntmachungen die Förderschwerpunkte mit. Gleichzeitig werden in den 
Verfahrensbestimmungen die Gemeinden darauf hingewiesen, dass Anträge auf Aufnahme 
neuer Maßnahmen gestellt werden können. 
 
In der Vergangenheit wurden in der Stadt Eberbach mehrere Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt, die erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Zu nennen wären hier die 
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- - 
 

-Länder-Programm 
Stadtumbau West gefördert. Die Aufnahme in dieses Förderprogramm erfolgte mit Bescheid 
des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 14. Dezember 2004, der Bewilligungszeitraum 
läuft noch bis 30. April 2021. 
 
Das von der CDU Fraktion und AGL Fraktion benannte Quartier wurde bereits 2010 zur 
Aufnahme in einem der Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg diskutiert. Seiner 
Zeit wurde von der Erstellung von Voruntersuchungen in Bezug auf die damals bestehenden 
Sanierungsgebiete und die damit verbundene zusätzliche finanzielle Belastung der Stadt 
Eberbach abgesehen. 
In dem von den Fraktionen beschriebenen Gebiet fanden bisher keine Aktivitäten statt, die 
darauf ausgerichtet waren städtebauliche Missstände zu beseitigen und eine Aufwertung des 
Gebietes, insbesondere zur Stärkung der Funktionen mit der Innenstadt anzustreben.  
 
Es liegen speziell für dieses Quartier mit Ausnahme des Flächennutzungsplanes der vVG 
Eberbach  Schönbrunn von 2011 keine städtebaulichen Konzepte und Darstellungen vor.  
Lediglich das Entwicklungskonzept Einkauf- und Dienstleistungsstandort Eberbach vom April 
2011 gibt auch dort städtebauliche Vorgaben, insbesondere solche zur Stärkung des 
Einzelhandelsstandortes. Planungsrechtlich wird der Bereich als unbeplanter Innenbereich 
nach § 34 BauGB eingestuft. Die Anwesen dort sind unter Berücksichtigung der Lage in der 
Innenstadt und der ihnen zukommenden Funktion entwicklungsfähig. Gleichzeitig gilt es die 
Attraktivität des Bereichs zu erhöhen bzw. zu festigen und damit die Funktion des 
Innenstadtzentrums zu stärken.  
 

Verwaltung im Vorfeld vorbereitende Untersuchungen durchzuführen, ein 
Gesamtentwicklungskonzept der Gemeinde und ein vorläufiges Sanierungskonzept zu 
erarbeiten bzw. vorzulegen.  
 
Nach der Abwägung aller Vor- und Nachteile des ELR Programms sowie der 
Städtebauförderung schlägt die Verwaltung folgende Vorgehensweise vor: 
 
Es sollte für das Jahr 2018 ein Antrag zur Aufnahme in das ELR Programm des Landes 
Baden-Württemberg gestellt werden. Die hierfür notwenigen Schritte wie die Erstellung eines 
Entwicklungskonzepts sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit sind bis zum Herbst 2018 
umzusetzen. Der Förderantrag ist fristgerecht bis zum Oktober 2018 dem 
Regierungspräsidium Karlsruhe vorzulegen. 
Parallel wird die Verwaltung in die Voruntersuchungen für ein neues Sanierungsgebiet 
einsteigen. Jedoch wird die Antragstellung für ein neues Sanierungsgebiet nicht vor Ablauf 
des Sanierungsgebiets Güterbahnhofstraße erfolgen. Die finanzielle und personelle 
Beanspruchung durch zwei parallele Sanierungsgebiete war in der jüngsten Vergangenheit 
zu groß. Es wird daher nicht geraten, diesen Schritt nochmals zu gehen.  
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
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Fachamt: Tiefbauabteilung  Vorlage-Nr.: 2018-059 
     
   Datum: 21.03.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Ausbau Wimmersbacher Weg 
hier: Auftragsvergabe der Bauleistungen 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 09.04.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. 

A, an die Firma Gebr. Demirbas GmbH, Haßmersheim. 
 

2. Die Finanzierung der Maßnahme in Höhe von 
Investitionsauftrag I54100005060 Verkehrsanlagen. Es stehen Mittel im Haushalt 2018 in 

 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
1. Ausgangslage 

 
 

a) In der Gemeinderatssitzung vom 26. Oktober 2017 wurde mit der Beschlussvorlage 
Nr. 2017-122/1 die Entwurfsplanung zum Ausbau des Wimmersbacher Weges zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung freigegeben.  
 

b) Es wurden im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung keine schriftlichen Anträge durch 
die Anlieger im Bauamt eingereicht. Darum konnte die Verwaltung ohne weitere 
Vorstellung im Gemeinderat die Ausschreibungsunterlagen erstellen lassen.   

 
c) Die Bauleistungen wurden daraufhin öffentlich nach VOB/A gemeinsam mit dem 

Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar ausgeschrieben und sollen nun 
vergeben werden. 
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 2 

 
2. Darstellung Submissionsergebnis 
 

Die Bauleistungen wurden öffentlich nach VOB Teil A ausgeschrieben. Es wurden von 
neun Firmen Ausschreibungsunterlagen angefordert. Fünf Firmen haben sich am 
Wettbewerb beteiligt und ihre Angebot fristgerecht eingereicht. 
 
Die Submission fand am 13. März  2018, 11:00 Uhr im Rathaus der Stadt Eberbach statt. 
 
Nach sachlich und rechnerischer Prüfung, der Prüfung auf Vollständigkeit und 
Preisnachlässen, einschließlich der Nebenangebote konnte eine Preisspanne der 

 
 
Nach § 16 Abs. 6 VOB Teil A ist der Zuschlag auf das, unter Berücksichtigung aller 
Umstände, wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist 
nicht entscheidend. 
 
Unter Berücksichtigung aller für die Vergabe erforderlichen Gesichtspunkte erscheint das 
Angebot der Firma Gebr. Demirbas GmbH in Höhe von  als das 
Wirtschaftlichste. 
 
Die Aufteilung der Vergabesumme auf die verschiedenen Kostenträger stellen sich wie 
folgt dar: 
Stadt Eberbach       
Zweckverband High-Speed-Netz         
 
 

3. Kosten 
 
Die Gesamtkosten des Projektes inkl. Baunebenkosten belaufen sich auf insg. 
brutto. Der Kostenanschlag für die gesamte anstehende Maßnahme kann der Anlage 1 
entnommen werden. 
 

 
4. Breitbandinfrastruktur 

 
Im Rahmen des Ausbaues wird Leerrohrinfrastruktur zur möglichen späteren 
Breitbandnutzung via Glasfaser mit eingebracht. Die Abrechnung erfolgt über den 
Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar. 
 
 

5. Finanzierung 
 

Investitionsauftrag I54100005060 Verkehrsanlagen. 
 
Es sind Mittel im Haushalt 2018 i  
 
Die Finanzierung ist damit gesichert. 
 
 

6. Stadtwerke  
 
Die Stadtwerke Eberbach möchten im Zuge des Straßenbaus, nach Anfrage durch das 
Ingenieurbüro Albrecht, keine Leitungen im öffentlichen Bereich umlegen oder erneuern.  
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7. Weitere Vorgehensweise 
 

a) Der Ausbauzeitraum kann vom Unternehmer von Mai 2018 bis Ende September 2018 
gewählt werden. Vorgesehen ist eine Bauzeit von insg. 10 Wochen. Die Ausführung 
muss nach Baubeginn allerdings zusammenhängend getätigt werden. 

 
b) Nach der Auftragsvergabe wird ein Bauzeitenplan vom Unternehmer vorgelegt. Im 

Anschluss können die Anwohner über die geplante Ausführung informiert werden. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
--- Anlage 1 Kostenfortschreibung 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-046/1 
     
   Datum: 10.04.2018 
 
 
Informationsvorlage 
 
 
Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes der vVG Eberbach-Schönbrunn - Windenergie - 
nach § 5 Abs. 2 b des Baugesetzbuches (BauGB)  
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange 
 
 
Zur Information im: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
   
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Für das Gebiet der vVG Eberbach-Schönbrunn wird ein Teilflächennutzungsplan 
Windenergie zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen aufgestellt. 
Zu berücksichtigen ist hierbei die vorliegende Vereinbarung nach § 204 Abs. 1 Satz 4 
BauGB mit dem GVV Kleiner Odenwald. 
 
Der Gemeinsame Ausschuss der vVG Eberbach-Schönbrunn hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 11.06.2015 den Beschluss zur Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes 
Windenergie  gemäß § 5 Abs. 2 b BauGB gefasst. Dem Vorentwurf zum Plan, siehe  
Anlage 1, wurde in der öffentlichen Sitzung am 09.03.2017 zugestimmt. 
Die Planunterlagen wurden nach öffentlicher Bekanntmachung ab 15.05.2017 zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ausgelegt. Gleichzeitig erfolgte eine 
Benachrichtigung und Aufforderung zur Stellungnahme an die Träger öffentlicher Belange. 
 
Mit dieser Informationsvorlage sollen die zuständigen Gremien zum Eingang einer Vielzahl 
von Stellungnahmen informiert werden. In Zusammenarbeit mit dem beauftragten 
Planungsbüro IFK aus Mosbach wurden alle Anregungen zusammengefasst und in 
Handlungsfelder eingeteilt. Hierzu folgende Hinweise: 
 

 Die vorgetragenen Bedenken, Anregungen und Stellungnahmen sind, ergänzt um die 
dabei vorgelegten Gutachten, in der Anlage 2 zusammengefasst.  

 Alle in der Anlage 2 benannten Gutachten werden den Fraktionen des 
Gemeinderates abgespeichert auf einer CD zur Verfügung gestellt. 

 In der Anlage 3 und 3a werden die Anregungen den Beteiligten zugeordnet. Jede 
vorliegende Stellungnahme wurde hierbei aus datenschutzrechtlichen Gründen mit 
einer Ordnungsnummer versehen.  

 Sämtliche Stellungnahmen können von den Mitgliedern des Gemeinderates nach 
vorheriger Terminabstimmung in den Räumen der Bauverwaltung eingesehen 
werden.  
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 Die Anlage 4 vermittelt dann unter Bezugnahme auf die vorgetragenen Anregungen 
eine Übersicht über die erforderlichen Handlungsfelder die im Rahmen des weiteren 
Verfahrens abzuarbeiten sind. 

 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
 
1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP 8 ö 

32 / 162







  

 

TOP 8 ö A

33 / 162





Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windenergie  
der vVG Eberbach-Schönbrunn Eberbach-Schönbrunn 26. Februar 2018

1

Zusammenfassung der Anregungen aus der Öffentlichkeit bzw. der Träger öffentlicher 
Belange im Verfahren aus der Beteiligung aus dem Jahr 2017: 

Allgemeines 

Altlasten 

Artenschutz insbesondere: 
Auerhuhn
Dachs
Eulen
Fische
Fledermäuse
Fuchs
Gelbbauchunke - Kammmolch
Greifvögel
Graureiher
Habicht
Haselmäuse
Hirschkäfer
Iltis
Kolkrabe
Kranich
Marder
Reptilien
Rohrweihe
Rot- Schwarzmilan
Rot- Schwarzwild
Schwarzstorch Weißstorch
Spanische Flagge
Uhu
Vogelzugkorridore
Waldschnepfe
Wanderfalke - Baumfalke
Wespen- und Mäusebussard
Zauneidechse

Bahnlinien 

Bau von Windkraftanlagen 
Erschließung

Denkmalpflege / Denkmalschutz 

Energiewende / Klimaschutz 

Grundwasser- und Trinkwassergefährdung 

Immissionen / Emissionen  insbesondere: 
Blitzeinschläge
Brandschutz
Diskoefekt
Eiswurf
Erschütterungen

Anlage 2
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Geruch
Infraschall
Lärm
Licht
Luftzirkulation
Nachtbefeuerung
Schall
Schattenwurf
Staub
Strahlung

Immobilienwertverlust 

Landschaftsbild  
Vorsorgeabstände
Visuelle Beeinträchtigung
Bedrängungswirkung

Leitungsträger / Richtfunk 

Luftverkehr 

Militärische Belange 

Naturschutz  insbesondere: 
FFH-Gebiete
Geopark
Landschaftsschutzgebiete
Natura 2000-Gebiete
Naturpark
Naturschutzgebiete
Vogelschutzgebiete
Wasserschutzgebiete  Bodenbeschaffenheit - Geologie

Öffentlichkeitsbeteiligung / Bürgerbefragung 

Regionalplan 
WEA Planungen Nachbarkommunen-Verbände / interkommunale Abstimmung

Substanzieller Raum 

Tourismus / Naherholungsgebiet 

Vermarktung von Flächen 

Verfahren zum TFNP Wind- 
Beschluss im Gemeinderat
Interkommunale Abstimmung
Interessenskonflikte

Wald und Pflanzenwelt / Landwirtschaft  

Wirtschaftlichkeit zu geringe Windhöfigkeit 

Anlage 2
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Vorgelegte Bewertungen (abgespeichert bzw. dem GR überlassen auf CD): 

Stellungnahme 1 
Windpark Markgrafenwald/Waldbrunn  Fledermausuntersuchung (Auszug)
2013

Stellungnahme 2
Saisonales Raumnutzungsmuster vom Schwarzstorch und Wespenbussard im Markgrafenwald
2014

Stellungnahme 3
Gutachterliche Stellungnahme im Auftrag des RP Karlsruhe  Ergebnisstand der Beratungen
zum Schwarzstorch im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren für den Windpark

2014

Stellungnahme 4
Der Markgrafenwald-Höllbach-Reisenbach-Komplex. Artenreiches Wald-Bach-Ökosystem
sowie Dichtezentrum und maßgeblicher Funktionsraum für regionale Schwarzstorch- und
Wespenbussardpopulationen
2015

Stellungnahme 5
Gutachten zu der Frage, ob und inwieweit die Errichtung von Windenergieanlagen entlang des
Gammelsbachtals im Odenwaldkreis Auswirkungen auf die Bedeutung und den Denkmalwert
der Burg Freienstein in Gammelsbach hat
Stand 05.02.2015

Stellungnahme 6
Avifaunistisches Kurzgutachten im Wirkraum von Windkraft-Großindustrievorhaben

-
Stand 09.09.2016

Stellungnahme 7
Kurzstellungnahme zur Frage einer historischen Landnutzung und Siedlungsaktivität im
Bereich des Bergrückens Flockenbusch-Totenbrunnen-Auf der Höhe auf Unter-
Schönmattenwager Gemarkung
Stand 12.12.2016

Stellungnahme 8
Avifaunistisches Gutachten zu planungsrelevanten Vogelarten im Rahmen der Ausweisung
von WKA-Flächen am Hebert im Bereich eines bewaldeten Höhenzuges südlich von Eberbach
Stand: 23.02.2017

Anlage 2
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Stellungnahme 9 
Stellungnahme zum Avifaunistisches Gutachten zu planungsrelevanten Vogelarten im
Rahmen der Ausweisung von WKA-Flächen am Hebert im Bereich eines bewaldeten
Höhenzuges südlich von Eberbach
Stand: 23.03.2017

Stellungnahme 10 
Der Hebert im Landschaftsschutzgebiet Neckartal II Eberbach
Windenergie im Spannungsfeld mit Erholungsvorsorge, Landschaftsschutz und nachhaltiger
Sicherung der Biodiversität
Vorlage 12.04.2017

Stellungnahme 11 
Der Hebert bei Eberbach Wasserschutzgebiete versus Windenergie
Abwägung und Bewertung der hydrogeologischen, wasserwirtschaftlichen, raumordnerischen
und umweltrechtlichen Konfliktpotentiale
Stand 08.05.2017

Stellungnahme 12 
Zwischenbericht zu den avifaunistischen Ergebnissen im Bereich eines WKA-Plangebietes

-Schönmattenwag und Rothenberg Raumnutzungsanalyse
Rotmilan-
Stand 20.05.2017

Stellungnahme 13 
Umwelt- und artenschutzrechtliche Konfliktpotenziale zu vier projektierten
Konzentrationsflächen in der Flächennutzungsplanung der Stadt Eberbach
Stand 26.05.2017

Stellungnahme 14 
Avifaunistischer Zwischenbericht zu WKA planungsrelevanten Vogelarten auf der
Hohen-Warte bei Eberbach
Stand 26.06.2017

Stellungnahme 15 
Gemeindeverwaltung Schönau, Gutachten zu möglichen Umfassung der Mitgliedsgemeinden
des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau durch Windenergie-Anlagen
Stand 23.05.2017

Stellungnahme 16 
Avifaunistische

-
Stand 25.02.2018

Anlage 2
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2017-251 
     
   Datum: 04.12.2017 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
1. Änderung des Flächennutzungsplanes der vVG Eberbach-Schönbrunn gemäß den 
Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB)  
hier: Aufstellungsbeschluss 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 08.03.2018 nicht öffentlich 

Ortschaftsrat Brombach  öffentlich 

Ortschaftsrat Friedrichsdorf  öffentlich 

Ortschaftsrat Rockenau  öffentlich 

Bezirksbeirat Unterdielbach  öffentlich 

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Zur Beschlussfassung durch den gemeinsamen Ausschuss der vVG Eberbach-Schönbrunn 
wird die Fassung nachstehenden Weisungsbeschlusses empfohlen: 
 
1. Die 1. Änderung des am 29.08.2011 genehmigten Flächennutzungsplanes (FNP) der 

vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (vVG) Eberbach-Schönbrunn erfolgt nach den  
§§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches (BauGB). Der 
Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des FNP ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich 
bekannt zu machen. 
 

2. Auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Eberbach sind folgende Änderungen aufgrund in 
Kraft getretener Bebauungspläne sowie begonnener Bebauungsplanverfahren und 
bereits baurechtlich genehmigten und realisierten Innen- und Außenbereichsvorhaben 
(§§ 34 und 35 BauGB) vorgesehen: 
 
Abgeschlossene Bebauungsplanverfahren 
 
a) -  
b) -  
c)  
d)  
e)  
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 2 

f) -  
g)  
h)  
i)  
 
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne 
 
a) -  
b)  
c)  
 
Baurechtlich genehmigte und realisierte Vorhaben 
 
a) Ausweisung der Grundstücke Flst.-Nrn. 5053/2-5053/7 der Gemarkung Eberbach als 

Wohnbauflächen 
b) Ausweisung der Grundstücke Flst.-Nrn. 10038/2 (Teilfläche), 10038/3 und 10039 der 

Gemarkung Eberbach als Wohnbauflächen 
c) Genehmigte Wohnanlage Flst.-Nr. 267 der Gemarkung Eberbach, Aufhebung des 

 
d) Ausweisung des Grundstücks Flst.-Nr. 71/1, Gemarkung Brombach als 

Wohnbaufläche 
 

3. Auf dem Gemarkungsgebiet der Gemeinde Schönbrunn sind folgende Änderungen 
aufgrund in Kraft getretener Bebauungspläne und bereits baurechtlich genehmigter und 
realisierter Innen- und Außenbereichsvorhaben (§§ 34 und 35 BauGB) vorgesehen: 
 
Abgeschlossene Bebauungsplanverfahren 
 
a) Beb  
 
Baurechtlich genehmigte und realisierte Vorhaben 
 
a) OT Schönbrunn; Bauflächenabgrenzung Gewann Enzhaag Grundstück  

Flst.-Nr. 7659 
 

b) OT Haag; Ausweisung der Grundstücke Flst.-Nrn. 7365 und 7366 (Teilflächen) als 
gemischte Baufläche 

 
c) OT Schwanheim; Ausweisung des Grundstückes Flst.-Nr. 4220 als Wohnbaufläche 
 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die in § 3 Abs. 1 BauGB vorgesehene Beteiligung der 
Öffentlichkeit und die in § 4 Abs. 1 BauGB bestimmte Behördenbeteiligung 
durchzuführen.  
 
Die Darlegung der allgemeinen Ziele und der Zweck der 1. Änderung des FNP hat 
während der üblichen Sprechzeiten sowohl im Bauamt der Stadt Eberbach als auch im 
Bürgermeisteramt der Gemeinde Schönbrunn zu erfolgen. 
 
Der Vorentwurf der 1. Änderung des FNP ist hierzu auf die Dauer eines Monates 
öffentlich auszulegen. Die Bevölkerung ist mindestens eine Woche vor Beginn der 
Offenlage des Vorentwurfes auf die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach  
§ 3 Abs. 1 BauGB hinzuweisen. 

 
 
 

TOP 9 ö 

76 / 162



 3 

 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangssituation 
 
Im Rahmen der städtebaulichen Weiterentwicklung der Stadt Eberbach sowie der Gemeinde 
Schönbrunn ist eine 1. Änderung des am 29.08.2011 genehmigten FNP der vVG Eberbach-
Schönbrunn notwendig. 
 
Die seither erfolgten planungsrechtlichen Festsetzungen, welche Auswirkungen auf das 
Siedlungsgefüge zeigen, müssen in die Änderung des FNP aufgenommen werden, siehe 
beigefügte tabellarische Übersicht mit den Änderungen auf den Gemarkungen Eberbach mit 
den Ortsteilen Brombach, Friedrichsdorf, Rockenau und Unterdielbach sowie Schönbrunn 
mit dem Ortsteil Haag. Des weiteren werden bauordnungsrechtliche Bauvorhaben sowie im 
Verfahren befindliche Bebauungspläne berücksichtigt. 
 
Im Vorfeld fand zu den einzelnen Änderungen des FNP eine Abstimmung zwischen den 
beiden Gemeindeverwaltungen statt.  
Die einzelnen Änderungen gemäß der tabellarischen Übersicht, sh. Anlage 1, werden unter 
Punkt 2 dieser Beschlussvorlage näher erläutert. 
 
 
2. Bestand und Planung 
 
Auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Eberbach sowie den Ortsteilgemarkungen sind 
folgende Änderungen gemäß Beschlussantrag vorgesehen: 
 
Abgeschlossene Bebauungsplanverfahren 
 
a) - -2.1 
 

Bestand 
Der Bebauungsplan wurde am 27.11.2014 als Satzung beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte am 27.12.2014. 
Im Rahmen der Durchführung des Verfahrens erfolgte auf Grund der örtlichen Situation 
bezüglich der Lage von Teilflächen unmittelbar am Übergang in die freie Landschaft sowie 
hinsichtlich der Topographie abweichend der Flächenausweisung im genehmigten FNP eine 
Ausweisung von privaten Grünflächen. 
 
Planung 
Diese maßgebenden im Bebauungsplan festgesetzten und die Siedlungsstruktur prägenden 
privaten Grünflächen sollen in der Änderung des FNP als Grünflächen übernommen werden. 
 
b) -

3-3.1 
 

Bestand 
Der Bebauungsplan wurde am 23.11.2006 als Satzung beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte am 10.02.2007. 
Im Rahmen der Durchführung des Verfahrens erfolgte auf Grund der örtlichen Situation 
bezüglich der Lage von Teilflächen unmittelbar an der Bahnlinie Neckargemünd-Bad 
Friedrichshall sowie hinsichtlich der Topographie abweichend der Flächenausweisung im 
genehmigten FNP eine Ausweisung von privaten Grünflächen. 
  
Planung 
Diese maßgebenden im Bebauungsplan festgesetzten und die Siedlungsstruktur prägenden 
privaten Grünflächen sollen in der Änderung des FNP als Grünflächen übernommen werden. 
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 4 

 
c) -4.1 
 

Bestand 
Der Bebauungsplan wurde am 26.01.2017 als Satzung beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte am 31.03.2017. Die Erschließung des Baugebietes wird derzeit 
hergestellt. 
Im Rahmen der Durchführung des Verfahrens erfolgte abweichend der Flächenausweisung 
im genehmigten FNP eine geringfügige Erweiterung der Wohnbauflächen im nordöstlichen 
Plangebiet.  
Weiterhin sollen im Bebauungsplan die die Siedlungsstruktur prägenden privaten 
Grünflächen ausgewiesen werden. 
Planung 
Die Erweiterungsfläche sowie das Baugebiet selbst sollen im FNP als Bestandsflächen 
dargestellt werden. 
Weiterhin sollen die maßgebenden im Bebauungsplan festgesetzten die Siedlungsstruktur 
prägenden privaten Grünflächen in der Änderung des FNP als Grünflächen übernommen 
werden. 
 
d) -5.1 
 

Bestand 
Der Bebauungsplan wurde am 21.07.2011 als Satzung beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte am 29.10.2011. 
Im Rahmen der Durchführung des Verfahrens erfolgte eine Korrektur von bisher als 
gemischte Bauflächen künftig zu Wohnbauflächen sowie eine Ausweisung von 
Grundstücksteilflächen als private Grünflächen. 
Weiterhin wurden Teilflächen am südlichen Plangebietsrand am Übergang in die freie 
Landschaft abweichend der Flächenausweisung im genehmigten FNP als private 
Grünflächen festgesetzt. 
 
Planung 
Diese maßgebenden im Bebauungsplan festgesetzten und die Siedlungsstruktur prägenden 
Grünflächen sowie die Wohnbaufläche sollen in der Änderung des FNP übernommen 
werden. 
 
e) 

Anlage 6 
 

Bestand 
Für die 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde am 27.01.2003 der Aufstellungsbeschluss 
gefasst. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 14.02.2003. 
Mit der Erweiterung des Plangebietes sollte eine Straßenanbindung an die Louis-Störzbach-
Straße hergestellt werden sowie im Zuge der Planung weitere Bauplätze hergestellt werden. 
Diese Planung wurde nicht weitergeführt. Die Einstellung des Verfahrens wurde am 
22.05.2017  durch den Gemeinderat beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte 
am 08.07.2017. 
 
Planung 
Die im genehmigten FNP ausgewiesene geplante Straßenanbindung an die Louis-
Störzbach-Straße ist in der Änderung des FNP zu streichen. 
 
f) - -7.1 
 

Bestand 
Der Bebauungsplan wurde am 18.03.2004 als Satzung beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte am 26.06.2004. 
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Im Rahmen der Durchführung des Verfahrens erfolgte die Festlegung einer 
Ausgleichsmaßnahme am südwestlichen Plangebietsrand mit der Ausweisung des 
Grundstücks als öffentliche Grünfläche für eine Streuobstwiese. 
 
Planung 
Diese maßgebende im Bebauungsplan festgesetzte und die Siedlungsstruktur prägende 
öffentliche Grünfläche soll in der Änderung des FNP als Grünfläche übernommen werden. 
 
g) -8.1 
 

Bestand 
Der Bebauungsplan wurde am 26.01.2017 als Satzung beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte am 31.03.2017. Die Erschließung des Baugebietes wird derzeit 
hergestellt. 
Im Rahmen der Durchführung des Verfahrens erfolgte abweichend der Flächenausweisung 
im genehmigten FNP eine geänderte Ausweisung von Bau- und Grünflächen sowie der 
Parkierungsflächen. 
Gegenüber den bisher im FNP ausgewiesenen Friedhofserweiterungsflächen wird in dem 
Bereich eine Erweiterung der Bauflächen festgesetzt. 
Weiterhin erfolgte die Ausweisung einer Spielplatzfläche sowie eine geänderte Planung der 
Parkierungsflächen für Friedhofsbesucher entlang des Friedensweges. 
Darüber hinaus wurden die nördlich der Bau- und Spielplatzfläche gelegenen 
Grundstücksflächen als Kleingärten festgesetzt. 
 
Planung 
Diese maßgebenden im Bebauungsplan festgesetzten und die Siedlungsstruktur prägenden 
Bau- und Grünflächen einschließlich der Parkierungsflächen sollen in der Änderung des FNP 
übernommen werden. 
 
h) -9.1 
 

Bestand 
Der Bebauungsplan wurde am 22.11.2012 als Satzung beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte am 19.01.2013. 
Im maßgebenden Bebauungsplan ist ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt, das bereits zu 
ca. 60 % bebaut ist. 
 
Planung 
Die maßgebende im Bebauungsplan die Siedlungsstruktur prägende Bebauung soll als 
Wohnbaufläche in die Änderung des FNP übernommen werden. 
 
i) -10.1 
 

Bestand 
Der Bebauungsplan wurde am 26.03.2015 als Satzung beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte am 04.07.2015. 
Im Rahmen der Durchführung des Verfahrens erfolgte auf Grund der örtlichen Situation 
bezüglich der Lage von Teilflächen unmittelbar am Übergang in die freie Landschaft sowie 
hinsichtlich der Topographie abweichend der Flächenausweisung im genehmigten FNP eine 
Ausweisung von privaten Grünflächen. 
 
Planung 
Diese maßgebenden im Bebauungsplan festgesetzten und die Siedlungsstruktur prägenden 
Grünflächen sollen in der Änderung des FNP übernommen werden. 
Weiterhin soll der Standort des THW gemäß der Ausweisung als Flächen für den 
Gemeinbedarf gleichlautend in den FNP übernommen werden. 
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In Aufstellung befindliche Bebauungspläne 
 
a) -

Anlage 11-11.1 
 

Bestand 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes befindet sich im Aufstellungsverfahren. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 28.01.2016 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
gefasst. 
Maßgebend für Teilbereiche der 5. Änderung des Bebauungsplanes ist der seit 11.02.1983 
rechtsgültige Bebauungsplan Neuer Weg, 2. Änderung. 
Derzeit befinden sich die dort gelegenen Verbrauchermärkte. Aufgrund der in der 
Vergangenheit erteilten baurechtlichen Genehmigungen wurde faktisch jeweils ein 
Sondergebiet geschaffen. 
 
Planung 
Unter Berücksichtigung des durch den Gemeinderat am 29.09.2011 beschlossenen 

- 
Entwicklung durch die Bauleitplanung mit der Ausweisung von Sondergebieten 

 Rechnung getragen werden. Die darüber hinaus 
vorhandenen Restflächen müssen einer weiteren Prüfung unterzogen werden. Ob als Art der 
baulichen Nutzung weiterhin Gewerbefläche oder Sondergebiet Einzelhandel ausgewiesen 
wird, ist im Bebauungsplanverfahren zu entscheiden. Die Änderung des FNP soll parallel 
erfolgen. 
 
b) -12.1 
 

Bestand 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes befindet sich im Aufstellungsverfahren. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 18.07.2013 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
gefasst. 
Maßgebend für das Plangebiet ist der seit 14.07.2006 rechtsgültige Bebauungsplan Ittertal 
Weg, 3. Änderung, in der eine private Grünfläche ausgewiesen ist. 
 
Planung 
Teile des bisher im maßgebenden Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesenen Quartiers 
sollen als gewerbliche Baufläche in der Änderung des FNP dargestellt werden. Erforderliche 
Bodenuntersuchungen werden im Bebauungsplanverfahren derzeit veranlasst. 
 
c) -13.1 
 

Bestand 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes befindet sich im Aufstellungsverfahren. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 01.03.2012 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
gefasst. 
 
Planung 
Im Rahmen der Durchführung des Verfahrens erfolgt abweichend der Flächenausweisung 
des genehmigten FNP eine geringfügige Erweiterung der gewerblichen Bauflächen. 
Diese Erweiterung soll als Bestandsfläche in der Änderung des FNP dargestellt werden. Die 
Untersuchung zu Arten- und Naturschutz sind noch nicht abgeschlossen. 
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Baurechtlich genehmigte und realisierte Vorhaben 
 
a) Ausweisung der Grundstücke Flst.-Nrn. 5053/2-5053/7, als Wohnbauflächen 

sh. Anlage 14-14.1 
 

Bestand 
Nach der Aufgabe der Nutzung als Gärtnerei wurden in dem Bereich die baurechtlichen 
Genehmigungen für die Errichtung von 2 Reihenhausanlagen am 24.06.2009 sowie am 
28.03.2011 erteilt. 
Im bisher genehmigten FNP sind die Grundstücke als gemischte Bauflächen dargestellt. 
 
 
Planung 
Im Rahmen der Durchführung des Änderungsverfahrens sollen die genannten 
Grundstücksflächen im FNP künftig als Wohnbauflächen dargestellt werden. 
 
b) Ausweisung der Grundstücke Flst.-Nrn. 10038/2 (Teilfläche), 10038/3 und 10039, 

als Wohnbauflächen sh. Anlage 15-15.1 
 

Bestand 
Die baurechtliche Genehmigung für die Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses wurde am 
16.11.2015 erteilt.  
Im bisher genehmigten FNP sind die Grundstücke als Grünflächen dargestellt. 
 
Planung 
Im Rahmen der Durchführung des Änderungsverfahrens sollen die genannten 
Grundstücksflächen im FNP künftig als Wohnbaufläche dargestellt werden. 
 
c) Genehmigte Wohnanlage Flst.-Nr. 267, Aufhebung des Sanierungsgebietes 

-16.1 
 

Bestand 
Das Grundstück Flst.-Nr. 267 der Gemarkung Eberbach wurde zunächst im Rahmen des 

 
Gemäß den Sanierungszielen wurden zahlreiche Ordnungsmaßnahmen durchgeführt sowie 
eine neue Verkehrsführung hergestellt. 
Weiterhin erfolgte die Errichtung 
Genehmigung für das Quartier wurde am 06.08.2014 erteilt. 
 
Planung 
Am 30.11.2017 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Beschluss gefasst, das 

entsprechende Aufhebungssatzung 
wurde am 09.12.2017 öffentlich bekannt gemacht.  
Die Abgrenzung des Sanierungsgebietes ist im derzeitigen FNP dargestellt. Aufgrund des 
Aufhebungsbeschlusses kann der Vermerk sowie die Gebietsabgrenzung aus dem FNP 
herausgenommen werden. 
Des Weiteren soll die geänderte Straßenführung in den FNP übernommen werden. 
 
d) Ausweisung des Grundstücks Flst.-Nr. 71/1, Gemarkung Brombach als 

Wohnbaufläche, sh. Anlage 17-17.1 
 

Bestand 
Die baurechtliche Genehmigung für die Errichtung eines Wohnhauses wurde am 05.12.2016 
erteilt.  
Im bisher genehmigten FNP ist die Grundstücksteilfläche als geplante Baufläche dargestellt. 
 
Planung 
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Im Rahmen der Durchführung des Änderungsverfahrens soll die Grundstücksteilfläche im 
FNP künftig als Wohnbaufläche dargestellt werden. 
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Auf dem Gemarkungsgebiet der Gemeinde Schönbrunn sind folgende Änderungen 
vorgesehen: 
 
Abgeschlossene Bebauungsplanverfahren 
 
a) 

Anlage 18-18.1 
 

Bestand 
Der Bebauungsplan ist am 21.08.2008 in Kraft getreten 
 
Planung 
Abweichungen in der Gebietsabgrenzung bestehen nicht. Die Darstellung der einzelnen 
Bebauungsgebiete wurden im Bebauungsplan den tatsächlichen Entwicklungen angepasst 
und weichen teilweise von den Darstellungen im Flächennutzungsplan ab. 
Im Zuge der Änderung der Flächennutzungsplanung ist diese der konkreten Bauleitplanung 
anzupassen. 
 
Baurechtlich genehmigte und realisierte Vorhaben 
 
a) OT Schönbrunn; Bauflächenabgrenzung Gewann Enzhaag, Grundstücke  

Flst.-Nrn. 641, 4463, 7285, 7602, 7659 und 7660, sh. Anlage 19-19.2 
 

Bestand 
Die genannten Grundstücke sind im genehmigten FNP als Gemeinbedarfsflächen mit der 

 
Wei  
 
Planung 
Seit Inkrafttreten des FNP wurden neben der best. Tennisanlage das am 14.11.2014 
baurechtlich genehmigte Feuerwehrhaus, der Bolzplatz, eine Skateranlage sowie ein 
Dirtpark errichtet. 
Diese bauliche Entwicklung soll durch die Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche 

Bezeichnung im Rahmen der Durchführung des Änderungsverfahrens zum FNP 
aufgenommen werden.  
 
Weiterhin soll in das Änderungsverfahren ein privater, gewerblicher Reitplatz auf einer 
Teilfläche des Grundstücks Flst.-Nr. 7602 im Bereich bisher ausgewiesener Grünfläche mit 

 Reit- und 
Pensionsstall mit dem Wohnhaus und den Stallungen auf dem Grundstück Flst.-Nr. 641, 
Schwanheimer Straße 18, die erforderlichen baulichen Entwicklungsmöglichkeiten 

rden. 
Bisher angedacht ist der Neubau einer landwirtschaftlichen Lager- und Maschinenhalle. 
 
Die vorgenannten Änderungen dokumentieren die städtebauliche Entwicklung des Sport-und 
Freizeitzentrums sowie die Zentralisierung des Feuerwehrstandortes in Schönbrunn. 
 
b) OT Haag; Ausweisung der Grundstück Flst.-Nrn. 7365 und 7366 (Teilflächen) als 

gemischte Baufläche, sh. Anlage 20-20.1 
 

Bestand 
Die genannten Grundstücksteilflächen sind im genehmigten FNP als Fläche für die 

 
 
Im Rahmen der Beurteilung eines Bauantrages wurde durch das Baurechtsamt beim 
Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises ein Bauantrag mit Bescheid vom 03.08.2012 
abgelehnt. 
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Nach Widerspruchsabweisung wurde beim Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe Klage 
erhoben. Hierbei wurde durch das VG festgestellt, dass der Aussiedlerhof mit seinem 
Wohngebäude und landwirtschaftlichen Zwecken dienenden Betriebsgebäuden und die 
Wohnbebauung auf der gegenüberliegenden Seite des Taubenweges einen im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil darstellen. 
 
Planung 
Der landwirtschaftliche Betrieb mit den Grundstücksteilflächen soll im Rahmen der 
Durchführung des Änderungsverfahrens im FNP künftig als gemischte Baufläche dargestellt 
werden. 
 
c) OT Schwanheim; Ausweisung des Grundstücks Flst.-Nr. 4220 als Wohnbaufläche, 

sh. Anlage 21-21.1 
 

Bestand 
Die baurechtliche Genehmigung für die Errichtung eines Wohnhauses wurde am 19.09.2001 
erteilt.  
Im bisher genehmigten FNP ist die Grundstücksteilfläche als geplante Baufläche dargestellt. 
 
Planung 
Im Rahmen der Durchführung des Änderungsverfahrens soll die Grundstücksteilfläche im 
FNP künftig als bestehende Wohnbaufläche dargestellt werden. 
 
 
3. Weitere Vorgehensweise  
 
a) Ein Ingenieurbüro soll mit der Erarbeitung der 1. Änderung des FNP der vVG Eberbach-

Schönbrunn beauftragt werden. 
 
 Nach der vorgeschlagenen Fassung eines Weisungsbeschlusses zur Aufstellung und 

zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung bzw. Behördenbeteiligung in den Gremien der beiden 
Gemeinden sowie der Beschlussfassung im gemeinsamen Ausschuss der vVG 
Eberbach-Schönbrunn ist die Ausarbeitung eines Vorentwurfes zur 1. Änderung des 
FNP vorgesehen. Der Aufstellungsbeschluss ist öffentlich bekannt zu machen. 

 
 Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung soll abhängig zur Entscheidung 

in den laufenden Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden. 
 
b) In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 21.12.2017 wurde von der CDU-

Fraktion der Antrag gestellt, die Prüfungen bzw. Untersuchungen zur Ausweisung von 
Gewerbeflächen im Bereich des Gewannes Lautenbach zwischen Lindach und 
Eberbach durchzuführen. 

 
 Vor einer Beschlussfassung, als 2. Änderung des FNP, soll zunächst eine Information an 

die beiden Gemeinderäte anschließend ggf. eine Vorprüfung über einen sog. Scoping-
Termin unter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt werden. Die 
Information ist in einer der nächsten Sitzungsrunden vorgesehen. 

 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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Anlage/n: 
 
Anlage 1: Tabellarische Übersicht zu den Änderungen auf den Gemarkungen Eberbach und 
Schönbrunn 
Anlage: 2-17 Änderungen Teil Eberbach 
Anlage: 18-21 Änderungen Teil Schönbrunn 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-051 
     
   Datum: 14.03.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 "Brunnengarten-Heuacker" 
Beschlussfassung zur Änderung des Plangebietes sowie zum geänderten 
Bebauungsplanvorentwurf  
Beschlussfassung zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne des § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 09.04.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
In Abänderung der Entscheidung des Gemeinderates mit Beschluss vom 28.09.2017 wird 
folgendes beschlossen: 
 
a) Die Abgrenzung des Geltungsbereiches zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 

-
Plangebietsgrenze im nordwestlichen Bereich der Grundstücke Flst.-Nrn. 12054 und 
12055 der Gemarkung Eberbach, gemäß Anlage 1, gebilligt. 
 

b) Dem Bebauungsplanentwurf gemäß Anlage 2 wird zugestimmt. 
 
c) Durchführung einer zweiwöchigen frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne des  

§ 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB. 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangssituation 
 
Durch den Gemeinderat wurde am 23.03.2017 ein Aufstellungsbeschluss zur 8. Änderung 

-
städtebaulichen Vorentwurf zugestimmt, siehe Beschlussvorlage Nr. 2017-039.  
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 22.04.2017 öffentlich bekannt gemacht. 
Die aus Sicht der Verwaltung betroffenen Grundstückseigentümer wurden mit Schreiben 
vom 20.04.2017 auf die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses hingewiesen und 
über den wesentlichen Zweck und die Ziele der Planung informiert. Seitens der Verwaltung 
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wurde bis zum 19.05.2017 die Gelegenheit gegeben, sich zur Planung zu äußern und eine 
Stellungnahme abzugeben. 
 
Ein Grundstückseigentümer hat daraufhin eine Stellungnahme mit Anregungen zur Planung 
abgegeben. Dem Gemeinderat wurde diese mit der Beschlussvorlage 2017-136/1 zur 
Beratung und Beschlussfassung in der öffentlichen Sitzung am 28.09.2017 vorgelegt. 
 
Der Beschluss beinhaltete die Änderung des Vorentwurfes (Beibehaltung von 
Mischgebietsflächen in einem Teilbereich des Plangebietes) sowie die Durchführung der 
Offenlage gemäß dem § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 des BauGB. 
 
Zwischenzeitlich hat ein Grundstückseigentümer, vertreten durch seinen Architekten, ein 
Bebauungskonzept für die Grundstücke Flst.-Nrn. 12054 und 12055 der Gemarkung 
Eberbach vorgelegt.  
Hierzu fanden nun Abstimmungsgespräche zwischen Grundstückseigentümer, dessen 
Architekten und der Verwaltung statt. 
 
 
2. Bebauungskonzept 
 
Das der Verwaltung vorgelegte Bebauungskonzept sieht die Bebauung der beiden 
Grundstücke Flst.-Nrn. 12054 und 12055 der Gemarkung Eberbach mit einer Wohnanlage 
vor. Zur Erreichung einer optimierten Nutzung der Grundstücke soll das Plangebiet am 
nordwestlichen Rand um ca. 85 m² erweitert werden. 
 
So sollen entlang der Schwanheimer Straße 2 Mehrfamilienhäuser mit 3 Vollgeschossen 
errichtet werden. 
Im hinteren tieferliegenden Grundstückteil soll entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze 
ein Mehrfamilienwohnhaus mit 2 Vollgeschossen und einem Staffeldach hergestellt werden. 
Im rückwärtigen Teil des Grundstücks im Bereich des bestehenden Wohnhauses sollen 2 
Mehrfamilienhäuser mit 2 Vollgeschossen sowie eines Staffeldaches hergestellt werden. 
Die Stellplätze sollen in Parkdecks im Untergeschoss hergestellt werden. 
Die Erschließung der Wohnanlage soll innerhalb der Grundstücke mittels einer Zufahrt an 
der Nordostseite sowie einer Zu- und Abfahrt an der Südwestseite der Baugrundstücke 
erfolgen. 
 
 
3. Städtebauliche Wertung Bebauungskonzept 
 
Wie bereits eingangs erläutert, fanden mehrere Abstimmungsgespräche mit dem 
Grundstückseigentümer sowie dem beauftragten Planer statt. 
Im Wesentlichen fügt sich das unter Punkt 2 beschriebene Bebauungskonzept in den 
beschlossenen Bebauungsplanvorentwurf ein.  
 
Die rückwärtig geplante Bebauung bedarf jedoch einer Anpassung der Plangebietsgrenze im 
nordwestlichen Bereich der Grundstücke Flst.-Nrn. 12054 und 12055 der Gemarkung 
Eberbach. 
 
Mit der Korrektur der Plangebietsgrenze soll die Festlegung der Gebäudestandorte unter 
Berücksichtigung der Grundstückszuschnitte optimiert werden. Damit besteht die Möglichkeit 
einer immer noch maßvollen Ausnutzung der innerstädtischen Baufläche unter 
Berücksichtigung des städtebaulich gewachsenen Umfeldes. Im Ergebnis kann damit einer 
Erweiterung von Bauflächen in den Siedlungsrandbereichen entgegen gewirkt werden. 
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Das Maß der baulichen Nutzung wird im Umfeld wesentlich durch die vorhandene Anzahl der 
Vollgeschosse geprägt. Im Bebauungsplanentwurf sollen entlang der Schwanheimer Straße 
3 Vollgeschosse und im rückwärtigen Bereich 2 Vollgeschosse zugelassen werden. Die 
geplanten Staffeldächer fügen sich aus Sicht der Verwaltung nicht in das gewachsene 
Umfeld ein. 
 
Durch Regelungen in den schriftlichen Festsetzungen soll durch das Einfügen von 
Systemskizzen eine eindeutige Vorgabe zur Planung getroffen werden. Analog wird dem 
Gemeinderat empfohlen dem Bebauungsplanentwurf zuzustimmen. 
 
 
4. Bebauungsplanverfahren nach § 13 a BauGB 
 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aufgrund der zu beschließenden Änderung des Plangebietes ist hierzu nochmals eine 
Bekanntgabe des Aufstellungsbeschlusses sowie eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
erforderlich. Die 8. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt nach § 13 a des BauGB als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren. Es wird keine 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB ist 
eine vereinfachte Form der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Danach ist 
ortsüblich bekannt zu machen, wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und 
innerhalb welcher Frist sich die Öffentlichkeit zur Planung äußern kann. 
 
Aufgrund der sich ergebenden Änderungen zum Bebauungsplanentwurf wird zur 
Beschleunigung des Verfahrens von der in § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB beschriebenen 
Möglichkeit einer vereinfachten Form der frühzeitigen Beteiligung Gebrauch gemacht und 
der Öffentlichkeit in einer zweiwöchigen Frist die Möglichkeit zur Information und Äußerung 
geben. 
 
Frühzeitige Behördenbeteiligung 
 
Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann analog der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
auch auf die frühzeitige Beteiligung der Behörden im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet 
werden. Dies ist jedoch umfassend nur im Falle des § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 
möglich. Die Grundfläche des Bebauungsplangebietes darf den Schwellenwert von  
20.000 m² nicht überschreiten. Im konkreten Fall ist von einer geplanten Grundfläche von ca. 
2.900 m² auszugehen, weshalb auf eine frühzeitige Behördenbeteiligung verzichtet werden 
kann. Die Träger öffentlicher Belange werden dann im Rahmen der Offenlage benachrichtigt. 
 
 
5. Weiteres Vorgehen 
 
Öffentliche Bekanntmachung des geänderten Aufstellungsbeschlusses sowie zur 
Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit einer Frist von 2 Wochen. Die 
hier eingehenden Stellungnahmen werden dem Gemeinderat zur anschließend zur Beratung 
und Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Als weiterer Verfahrensschritt ist nach Abwägung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
die Beschlussfassung zur Durchführung der Offenlage vorgesehen. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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Anlagen: 
 
Anlage 1: Lageplan mit Abgrenzung des Geltungsbereiches 
Anlage 2: Bebauungsplanentwurf 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-043 
     
   Datum: 07.03.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 "Alte Dielbacher Straße" 
Beschlussfassung zu den eingegangenen Stellungnahmen der Grundstückseigentümer 
Billigung des Bebauungsplanvorentwurfes 
Beschlussfassung zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange nach den §§ 3 u. 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 09.04.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Zur Fortführung des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens als Bebauungsplan der 

Innenentwicklung nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) wird beschlossen:  
 
a) Die eingegangenen Stellungnahmen der Eigentümer werden zur Kenntnis genommen 

und entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung nach der Anlage 1 abgewogen 
und beschieden. 
 

b) Die vorhandene Spielplatzfläche auf den Grundstücken Flst.-Nrn. 11478 und 11479 
der Gemarkung Eberbach wird in ihrem bisherigen Umfang weiter beibehalten und im 

 
 

c) 

ergebenden Änderungen gebilligt, siehe Anlage 2. 
 

d) Gemäß den in § 3 Abs. 1 BauGB enthaltenen Bestimmungen und unter 
Berücksichtigung des Beschlusses des Gemeinderates der Stadt Eberbach vom 
15.11.1977 wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, in der die Ziele und 
Zwecke der 8. Änderung des genannten Bebauungsplanes dargelegt werden und die 
Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Öffentlichkeit gegeben wird, 
während den Sprechzeiten des Bauamtes durchgeführt. 
 

e) Die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß  
§ 4 Abs. 1 BauGB an dem Verfahren zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 

-  
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Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangssituation 
 
Durch den Gemeinderat wurde am 27.04.2017 ein Aufstellungsbeschluss zur 8. Änderung 

 
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 27.05.2017 öffentlich bekannt gemacht. Zugleich 
wurden alle innerhalb des Plangebietes und die angrenzenden Grundstückseigentümer auf 
die öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. Es wurde die Gelegenheit gegeben, sich zur 
Änderung des Bebauungsplanes zu äußern. 
 
In Absprache mit dem beauftragten Planungsbüro wurde ein Vorentwurf erarbeitet. Dieser 
Vorentwurf wurde den Grundstückseigentümern im Rahmen einer Informationsveranstaltung 
im Rathaus am 13.12.2017 vorgestellt und näher erläutert. Im Nachgang wurde nochmals 
den Grundstückseigentümern die Gelegenheit gegeben, sich zum Vorentwurf bis zum 
13.02.2018 schriftlich zu äußern. 
 
Alle eingegangenen Stellungnahmen der Eigentümer wurden in der Anlage 1 der 
Beschlussvorlage erfasst und sollen nun dem Gemeinderat zur Abwägung vorgelegt werden. 
 
 
2. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
Der Bebauungsplanvorentwurf, siehe Anlage 2, soll nun als zulässige Art der baulichen 
Nutzung im südlichen Teil des Plangebietes entlang der Alten Dielbacher Straße ein 
Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorsehen. Im 
nördlichen Bereich entlang des Holderbaches ist eine gemischte Nutzung (Mischgebiet) 
gemäß § 6 der BauNVO vorgesehen. Darüber hinaus soll unter der Berücksichtigung der 
Bestandsbebauung auf dem Grundstück Flst.-Nr. 11472/1 sowie im weiteren Verlauf des 
Holderbaches ein Gewässerrandstreifen ausgewiesen werden. 
 
Als Bauweise soll gemäß dem gewachsenen städtebaulichen Umfeld die offene Bauweise 
für eine Bebauung mit Einzelhäusern, Doppelhäusern oder Hausgruppen vorgesehen 
werden. 
 
Die überbaubaren Flächen sollen auf Grund der örtlichen Gegebenheiten unter 
Berücksichtigung der vorh. Bebauung entlang des Holderbaches im Wesentlichen aus dem 
bisher gültigen Bebauungsplan übernommen werden.  
 
 
3. Spielplatzgrundstücke Flst.-Nrn. 11478 und 11479 der Gemarkung Eberbach 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden auch die beiden Grundstücke Flst.-Nrn. 
11478 und 11479 überprüft. Diese werden derzeit als Spielplatzfläche genutzt.  
Die den Eigentümern vorgestellte Planungsvariante sah ursprünglich eine Reduzierung der 
Spielplatzfläche vor, um die Ausweisung eines weiteren Bauplatzes zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.02.2018, siehe Beschlussvorlage 
2018-005, wurden Beschlüsse zu einzelnen Spielplatzstandorten im Stadtgebiet gefasst. Der 

vor genannten 
Grundstücken, war ebenfalls Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung.  
Der Gemeinderat hat sich für den Erhalt des Spielplatzstandortes in seinem derzeitigen 
Umfang ausgesprochen. Die Ausweisung eines weiteren Baurechtes auf Teilflächen der o. g. 
Grundstücke wurde nicht befürwortet. 
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Diese Beschlussfassung wurde entsprechend in den Bebauungsplanvorentwurf 
übernommen. 
 
 
4. Billigung des Planentwurfes 
 
Im Rahmen des nächsten Verfahrensschrittes zur Aufstellung des Festsetzungsplanes sollen 
gemäß den vorgetragenen Anregungen folgende Festlegungen aufgenommen werden: 
 

 Das Plangebiet soll bei der Art der baulichen Nutzung in Mischgebiet (§ 6 der 
Baunutzungsverordnung-BauNVO) und in Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
aufgeteilt werden. 
 

 Entlang der Alten Dielbacher Straße sollen überbaubare Flächen ausgewiesen 
werden. 
 

 Die Spielplatzfläche wird in ihrem bisherigen Umfang beibehalten. 
 

 
 
5. Weitere Vorgehensweise 
 
a) Gemäß dem Beschlussantrag wird empfohlen, dem Bebauungsplanvorentwurf, siehe 

Anlage 2, zuzustimmen. 
 

b) Als nächster Schritt ist die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger 
öffentlicher Belange im Sinne der §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 des BauGB vorgesehen. Die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt während der Sprechzeiten des 
Bauamtes. Hierbei wird der Öffentlichkeit die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
des städtebaulichen Vorentwurfes gegeben. Die von der Planung sowie vom 
Bodenordnungsverfahren betroffenen Grundstückseigentümer werden über die 
frühzeitige Beteiligung informiert. 

 
c) Die Untersuchungen zum Fachbeitrag Artenschutz werden derzeit vom beauftragten 

Fachbüro erledigt. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlagen: 
 
Anlage 1: Synopse mit der Stellungnahme der Verwaltung 
Anlage 2: Bebauungsplanvorentwurf 
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8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Alte Dielbacher Straße“, 69412 Eberbach

Zusammenfassung und Kommentierung 
der eingegangenen Stellungnahmen der Eigentümer innerhalb des künftigen Gel-
tungsbereiches der 8. Änderung

Einwände/Anregungen Stellungnahme der Verwaltung

Ordnungsziffer 1:
Schreiben vom 27.06.2017, 
eingegangen am 28.06.2017

Der Grundstückseigentümer spricht die derzeitige 
und künftig geplante Nutzung des Quartiers an. Er 
spricht sich gegen die Aufgabe der bisherigen 
Mischgebietsnutzung für sein Grundstück aus. Das 
bisher bestehende Gewerbe würde aus seiner Sicht 
in die Illegalität rutschen und hätte damit für ihn 
weitreichende Folgen. Gegenüber dem derzeitigen 
Status würde sein Grundstück eine Rechteein-
schränkung erfahren.

Er bittet als unmittelbarer Betroffener in die Projekt 
und Gesamtentwicklung eng mit eingebunden zu 
werden.

Den Einwänden kann entsprochen werden. Der 
Bebauungsplanvorentwurf wird ergänzt sieht für die 
Grundstücke wie bisher eine Mischgebietsnutzung 
im Sinne des § 6 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) vor.

Alle Grundstückseigentümer wurden bereits im
Vorfeld der Planungen informiert und zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen der 
im Baugesetzbuch vorgeschriebenen Verfahren
besteht für die Eigentümer sowie im Übrigen für die 
Öffentlichkeit die Möglichkeit weitere Stellungnah-
men zum Bebauungsplan abzugeben.

Ordnungsziffer 2:
Schreiben vom 27.07.2017,
eingegangen am 31.07.2017

Der Käufer einer Teilfläche des Grundstückes Flst.-
Nr. 11472 der Gemarkung Eberbach bittet um Be-
rücksichtigung seines Bauvorhabens, der Errich-
tung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage.

Ein Ziel der 8. Änderung des Bebauungsplanes ist 
es in diesem Bereich ein allgemeines Wohngebiet 
nach § 4 BauNVO auszuweisen. Dies wurde im 
Vorentwurf entsprechend berücksichtigt. Gemäß 
dem städtebaulichen Umfeld ist die offene Bauwei-
se für eine Bebauung mit Einzel-, Doppelhäusern 
oder Hausgruppen entlang der Alten Dielbacher 
Straße vorgesehen.

Anlage 1
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8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Alte Dielbacher Straße“, 69412 Eberbach                                      2 

Zusammenfassung und Kommentierung der im Zuge der Eigentümerinformation eingegangenen Stellungnahmen

Einwände/Anregungen Stellungnahme der Verwaltung

Ordnungsziffer 3:
E-Mail vom 15.02.2018,
eingegangen am 15.02.2018

Der Grundstückseigentümer (siehe ON 1) weißt 
ergänzend nach Gesprächen mit anderen Eigentü-
mern im Plangebiet auf folgende Punkte hin:

Die innerhalb des Plangebietes liegende private 
Erschließungsanlage. 

Die generelle Gestaltung des Umfeldes auf den 
privaten Grundstücken entlang der privaten Er-
schließungsanlage.

Schaffung von Abstellflächen für Müllgefäße im 
Bereich der Alten Dielbacher Straße. Es wird be-
fürchtet, dass diese beim Abstellen entlang der 
Straße zu Behinderungen führen könnten.

Die internen der Gespräche der Grundstückseigen-
tümer werden zur Kenntnis genommen.

Die vorhandene private Erschließungsanlage wurde 
in den Bebauungsplanentwurf übernommen. Sei-
tens der Stadt Eberbach besteht kein Interesse die 
Anlage zu übernehmen, beitragspflichtig auszubau-
en und dem öffentlichen Verkehr zu überlassen.

Die Gestaltung der privaten Grundstücke obliegt 
den Grundstückseigentümern. Für die gegenseitige 
Inanspruchnahme sind privatrechtliche Regelungen 
untereinander zu treffen.

Dem Stadtbauamt sind derzeit keine Beschwerden 
wegen abgestellter Müllgefäße im Straßenbereich 
bekannt. Im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens wird u. a. die AVR in Sinsheim als Träger öf-
fentlicher Belange beteiligt.

Im Übrigen sind weitere Anregungen im Rahmen 
der Ausbauplanung zur Alten Dielbacher Straße 
möglich.

Eberbach, den 07.03.2018

Anlage 1
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-052 
     
   Datum: 16.03.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Vorarbeiten zur Planung und Ausweisung von Gewerbeflächen im Gewann Lautenbach 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 09.04.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Die Planungen für ein Gewerbegebiet im Gewann Lautenbach werden nicht weiter verfolgt. 
Das betreffende Quartier wird nicht in ein Flächennutzungsplan (FNP) Änderungsverfahren 
einbezogen.  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.10.2017 wurde seitens der CDU-Fraktion ein 
Minderheitenantrag gestellt, die Planungen für ein Gewerbegebiet Lautenbach per 
Grundsatzbeschluss im Gemeinderat wieder aufzunehmen. Die Fläche soll dann zukünftig 
im Flächennutzungsplan (FNP) der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (vVG) Eberbach-
Schönbrunn als Gewerbefläche aufgenommen werden. Das Thema wurde somit in einer der 
nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung genommen. 
 
Über den Antrag wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 21.12.2017 
beraten. Der Antrag wurde in abgewandelter Form mehrheitlich beschlossen und hatte 
folgenden Inhalt: 
 
Die Vorarbeiten für die Planungen für ein Gewerbegebiet Lautenbach sollen per 
Grundsatzbeschluss im Gemeinderat wieder aufgenommen werden. Die Fläche soll dann 
zukünftig im FNP der vVG Eberbach-Schönbrunn als Gewerbefläche aufgenommen werden. 
 
 
2. Bisherige Planung bzw. Untersuchungen des Quartiers 
 
Bereits im Jahr 2000, gab es Planungsabsichten der Stadt Eberbach das Quartier 
Lautenbach auf der Ebene des FNP zu überplanen, um zukünftig gewerbliche Bauflächen 
entwickeln zu können. Die Abgrenzung und der Umfang des Plangebietes kann dem als 
Anlage 1 beigefügten Lageplan vom 08.03.2001 entnommen werden. 
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Seitens der Verwaltung wurden damals im Rahmen einer Vorprüfung die Behörden der 
Träger öffentlicher Belange (TÖB) beteiligt. Wesentliche Kriterien waren der Natur- und 
Hochwasserschutz. Hierzu wurden betroffene Fachbereiche beim Landratsamt des Rhein-
Neckar-Kreises zur Stellungnahme aufgefordert. Die eingegangenen Stellungnahmen 
wurden im Rahmen einer nichtöffentlichen Sitzung des beratenden Bau- und 
Umweltausschusses am 05.07.2001 den Mitgliedern vorgestellt. An dieser Sitzung nahmen 
der Leiter der Gewässerdirektion Nördlicher Oberrhein/Heidelberg sowie der Leiter des 
Dezernats IV des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises teil.  
 
Im Ergebnis der Voruntersuchungen konnte folgendes zu der Planung festgestellt werden: 
 
Die vorgesehene Ausweisung einer Gewerbefläche im Quartier Lautenbach verstößt gegen 
Ziele der Raumordnung, der Landesplanung und gegen höherrangiges Recht. Soweit im 
Verfahren der Fortschreibung des FNP die rechtlichen Voraussetzungen für eine 
Überplanung der Fläche nicht geschaffen werden, wäre die Genehmigung des FNP durch 
die zuständige höhere Verwaltungsbehörde (Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises 
aufgrund § 1 Abs. 2 der DVO-BauGB) zu versagen. 
 
Zusammenfassend konnte aufgrund der damaligen Voruntersuchungen und Stellungnahmen 
der TÖB festgestellt werden, dass die Verwirklichung der Planung nur möglich ist, wenn 
einem Zielabweichungsverfahren zum Regionalplan in den genannten Bereichen durch das 
Regierungspräsidium Karlsruhe zugestimmt wird. Des weiteren wären die o. g. 
Verordnungen entsprechend anzupassen bzw. zu ändern. Würde das Anpassungsverfahren 
unterbleiben oder scheitern, widerspräche die Aufnahme der Gewerbeflächen in den FNP 
den Rechtsvorschriften des BauGB und sonstigen Rechtsvorschriften. Eine Änderung des 
FNP wäre demnach zwingend zu untersagen. 
 
Der Gemeinderat hat in der Folge die Verwaltung beauftragt, die Ausweisung und 
Entwicklung des Quartiers Lautenbach nicht weiter zu planen und nicht in ein FNP-
Änderungsverfahren einzubeziehen. 
 
Als Vorarbeiten wurden nun die vorgetragenen Hinweise aus dem Jahr 2001 in der 
nachfolgenden Gegenüberstellung mit einer aktuellen Stellungnahme der Verwaltung 
zusammengefasst. 
 
 

Übergeordnete Planung und 
höherrangiges Recht 

Stellungnahme der Verwaltung 

Verstöße gegen Ziele der Raumordnung und 
der Landesplanung 
 
Regionalplan Unterer Neckar 
Neue Bezeichnung: 
Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

 Regionaler Grünzug 
 Schutzbedürftiger Bereich für Natur 

und Landschaftspflege 
 Überschwemmungsgefährdender 

Bereich 
 
Landesentwicklungsplan 

 Gefährdeter Bereich, natürliches 
Überschwemmungsgebiet 

 

 
 
 
Der derzeit gültige Regionalplan sowie der 
Landesentwicklungsplan sind für das 
Quartier Lautenbach unverändert. Die 
damals vorgetragenen Bedenken gegen 
eine Ausweisung von gewerblichen Flächen 
bestehen nach Einschätzung der Verwaltung 
noch immer. 

TOP 12 ö 

146 / 162



 3 

 
Verstöße gegen höherrangiges Recht 
 
Landschaftsschutzgebietsverordnung (LSG) 

-  
 
Verordnung über den Naturpark Neckartal-
Odenwald vom 06.10.1986 
 
Rechtsverordnung 
Überschwemmungsgebiet Neckar 
 

 
 
Die genannten Verordnungen haben nach 
wie vor Bestand und sind entsprechend zu 
beachten. 
 
 
 
Die Hochwassergefahrenkarte für Baden-
Württemberg weist Teilflächen des 
Gewerbegebietes als 
Überschwemmungsgebiet aus. 
 

Allgemeine Regelungen des 
Baugesetzbuches (BauGB) 
 
Berücksichtigung des Trennungsgebotes 
Grundsatz der Trennung von Wohn- und 
Gewerbenutzung unter dem Aspekt des 
gegenüberliegenden Sondergebietes 
Pflegeheim/Sanatorium 

 
 
 
Auch der Ortsteil Rockenau könnte durch 
Immissionen betroffen sein. Eine 
Berücksichtigung des Trennungsgebotes 
müsste im Rahmen eines 
Aufstellungsverfahrens für einen 
Bebauungsplan untersucht und abgewogen 
werden. 
 

 
3. Vorarbeiten zur Ausweisung von Gewerbeflächen 
 
Wie in der Tabelle bei Punkt 2 der Beschlussvorlage dargestellt, geht die Verwaltung davon 
aus, dass für eine Ausweisung des Quartiers Lautenbach als gewerbliche Fläche im FNP 
gewichtige rechtliche Hindernisse bestehen. Hierfür würden umfangreiche Untersuchungen 
und kostenaufwendige Gutachten erforderlich werden. Eine nochmalige Abfrage bei den 
TÖB wird aus Sicht der Verwaltung keine anderen Ergebnisse liefern. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Planungen für ein Gewerbegebiet im Gewann 
Lautenbach nicht wieder aufzunehmen und das Quartier nicht in ein FNP 
Änderungsverfahren mit einzubeziehen, siehe Anlage 2. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1: Lageplan 
Anlage 2: Auszug aus dem am 29.08.2011 genehmigten FNP der vVG  

Eberbach-Schönbrunn 
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Maßstab: 1:5.000
Bearbeiter: Stadtbauamt
Datum: 22.03.2018

Stadt Eberbach

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-077 
     
   Datum: 10.04.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Erlass einer Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes Stadtumbau "Güterbahnhofstraße" 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 26.04.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Gemäß § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), geändert durch Art. 2 HochwasserschutzG II vom 30.6.2017 
(BGBl. I S. 2193), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), 
zuletzt geändert durch Art. 8 G zur Änd. des ADV-ZusammenarbeitsG und anderer 
Vorschriften vom 6.3.2018 (GBl. S. 65) wird der als Anlage 1 beigefügte Entwurf einer 
Satzung zur dritten Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des 

 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Förmliche Festlegung des S  
 
Nach Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen und aufgrund deren Ergebnisse 
wurden in der Sitzung der Gemeinderates am 28.09.2006 die Sanierungsziele für das 
genannte Sanierungsgebiet definiert und die Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes mit der Bezeichnung Stadtumbau Güterbahnhofstraße beschlossen.  
Nach der 1. Änderungssatzung vom 28.09.2008 und der 2. Änderungssatzung vom 
22.10.2009 soll nun die 3. Änderung des Sanierungsgebietes zur Beschlussfassung 
vorgeschlagen werden. 
 
Dritte Änderung der Sanierungssatzung 
 
Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches soll ein Sanierungsgebiet förmlich so 
festgelegt werden, dass sich die angestrebte städtebauliche Erneuerung zweckmäßig 
durchführen lässt. Dies bedeutet auch, dass  soweit die Zweckmäßigkeit unter Beachtung 
ggf. sich verändernder Zielsetzungen es erfordert  auch die förmliche Festlegung eines 
Sanierungsgebietes zu überprüfen ist. Eine Änderung bzw. Erweiterung ist auch dann zu 
erwägen, wenn Teilgebiete oder auch einzelne Grundstücke außerhalb des förmlich 
festgelegten Gebietes, die in bedeutsamem städtebaulichem Zusammenhang stehen, 
Mängel und Missstände aufweisen, die durch die Einbeziehung behoben werden können und 
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/ oder durch deren Einbeziehung die Zielsetzungen der städtebauliche Erneuerung 
insgesamt wirksam befördert werden können.  
 
Das Grundstück Flst.Nr. 869, Odenwaldstraße 37, liegt außerhalb des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes, grenzt aber unmittelbar an die östliche Gebietsabgrenzung an. Das 
Grundstück lag bisher in keinem der früheren städtebaulichen Erneuerungsgebiete der Stadt 
Eberbach, grenzte aber an die Abgrenzung der PES-  
Auf dem Grundstück steht ein teilweise ungenutztes Wohn- und Geschäftshaus. Es ist in 
einem modernisierungsbedürftigen Zustand und hat Instandhaltungsrückstände. Aufgrund 
der Lage des Grundstücks gegenüber der Einmündung der Güterbahnhofstraße in die 
Odenwaldstraße und der Kopfgebäudestellung für den Verkehr aus der Altstadt über die 
Bahnbrücke kommend, hat dieses Grundstück eine städtebaulich prägende Wirkung. Der 
aktuelle Zustand wirkt sich auf das Stadtbild deutlich negativer aus, als Gebäude, die 
angrenzend in geschlossener Reihe stehen. Dies strahlt auch auf die Erfolgswirkung der 
Sanierungsdurchführung aus.  
 
Nunmehr besteht nach Absprache mit dem derzeitigen Eigentümer für die Stadt die 
Möglichkeit, das Grundstück zu entwickeln, dieses Gebäude zukunftsfähig zu gestalten und 
wieder einer Nutzung zuzuführen. Um eine solche nachhaltige und dem Stadtbild 
zugutekommende Nutzung zu ermöglichen, ist eine Modernisierung mindestens im 
Standardumfang erforderlich. Das Gebäude könnte anschließend in vielfältiger Weise 
genutzt werden.  
 
Die Erweiterung des förmlich festgelegten Gebietes um dieses Grundstück ermöglicht die 
Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Stadtumbauprogramm West und kann damit 
dazu beitragen, die für diese Investition erforderlichen finanziellen Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Sie trägt damit mittelbar auch zur Erfüllung der bereits definierten Ziele der 
Sanierungsmaßnahme, die ohne Einbeziehung dieses Grundstücks formuliert worden waren, 
bei. Hier ist vorrangig das Ziel der Erhaltung und Modernisierung der Bebauung und die 
Aufwertung des Wohnens und des Wohnumfeldes zu nennen (Quelle: Vorbereitende 
Untersuchungen August 2006).  
 
Voruntersuchungen vor Aufnahme des Grundstücks in das förmlich festgelegte 
Sanierungsgebiet sind nicht erforderlich, da es sich nur um ein Grundstück handelt und 
sowohl aus der Situation dieses Grundstücks als auch aus den vorgesehenen Maßnahmen 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung oder die umliegenden 
Grundstücke zu erwarten sind. Eine Mitwirkungsbereitschaft der derzeitigen Eigentümer 
besteht. Die Entscheidung über die Gebietserweiterung liegt im Ermessen der Stadt; eine 
Genehmigung des Regierungspräsidiums ist nicht erforderlich.  
 
Die zur Beschlussfassung vorgeschlagene erweiterte Abgrenzung der Satzung geht aus der 
beigefügten Anlage 2 hervor.  
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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